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Revision der Flawiler Ortsplanung 
Planungsbericht 
 
 
 
 
 
Flawil  -  lebens- und erlebenswert 
 
 
Liebe Flawilerinnen und Flawiler 
 
«Wo soll/kann noch gebaut werden?» Mit dieser Frage haben Sie sich in den letzten vier 
Jahren sehr intensiv beschäftigt. Wir haben Ihnen dabei in diversen Schritten - von der 
Konzeption bis hin zu einem Entwurf eines neuen Zonenplanes - immer wieder aufge-
zeigt, wie sich Flawil in den nächsten Jahren entwickeln könnte. 
 
Uns hat dabei eine Frage beschäftigt: wie will Flawil seine Zukunft gestalten? Wir haben-
dabei als Zwischenschritt in den Legislaturzielen 2009/12 festgelegt, dass wir die aktive 
Dorfgestaltung konsequent weiterführen. Dazu gehören insbesondere die Innere Verdich-
tung und die Unterstützung von Bauvorhaben im Zentrum unseres Dorfes. Dabei stehen 
an erster Stelle die Aufwertung des Bahnhofquartiers und die Umgebung des Marktplat-
zes. 
 
Wann ist eine Ortsplanung erfolgreich? Wenn sie ohne Gegenstimmen durchgewinkt wird. 
Dann ist das für die Dorfgemeinschaft ein Erfolg. In der Gesamtschau und auch mit Blick 
auf kommende Generationen kann dies aber auch anders beurteilt werden. Wir können 
nicht in die Zukunft blicken - trotzdem sind wir in unserer Planung den künftigen Generati-
onen besonders verpflichtet. 
 
Unser Ziel ist, im Zentrum von Flawil qualitativ hochstehenden Wohnraum zu schaffen. Da 
gilt es, anzusetzen und mit Information und innovativen Projekten auf die attraktiven 
Wohnlagen im Dorf aufmerksam zu machen. 
 
Die neue Flawiler Ortsplanung ist ausgewogen. Im Fokus steht die aktive Dorfgestaltung. 
Wir setzen die Innere Verdichtung um. Mit den Anpassungen im Richtplan stellen wir die 
Weichen für die Zukunft optimal: eine vorausschauende Planung mit konkreten Ideen zur 
massvollen Entwicklung unseres Dorfes. 
 
Das ist ein grosser Schritt vorwärts - zu einem gemeinschaftlichen und konstruktiven Fla-
wil. Davon sind wir überzeugt. Die Anliegen der Bevölkerung, wie auch die Anliegen der 
Wirtschaft sind uns wichtig. Gemeinsam schaffen wir die Voraussetzungen für ein weiter-
hin lebens- und erlebenswertes Flawil! 
 
 
Wir freuen uns, wenn Sie sich Zeit nehmen 
und die neue Ortsplanung studieren. 
 
 
Ihr Gemeinderat   
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Grundlagen zur Planung 
 
Eine zeitgemässe Ortsplanung nach einer klar erarbeiteten Strategie für die Siedlungs-
entwicklung, ein idyllischer Naherholungsraum und eine nicht weniger attraktive Infra-
struktur machen Flawil zu einem beliebten Wohn- und Arbeitsort. Für die Weiterentwick-
lung Flawils wurde zwischen 2006 und 2010 die Ortsplanung überarbeitet: 
 
 
Ausgangslage 
 
Die Grundlagen der Flawiler Ortsplanung wurden Ende der 1980er-Jahre entwickelt. Zwi-
schenzeitlich hat sich Flawil nicht nur weiterentwickelt, sondern es sind auch zahlreiche 
Gesetzesänderungen hinzugekommen. Ausserdem haben sich die Verhältnisse und 
Sichtweisen in vielen Punkten verändert. Die Bundesvorgaben gehen zudem davon aus, 
dass ein Zonenplan auf rund 15 Jahre auszurichten ist und die Richtplanung die Entwick-
lung für die nächsten rund 25 Jahre aufzeigen soll. 
 
Damit wieder eine genügende Rechtssicherheit auf einer aktuellen Basis besteht, wurde 
im Frühling 2006 die Revision der Flawiler Ortsplanung in Angriff genommen. Im April 
2006 wurde mit dem Gemeinderat und der Kommission für Wirtschaft ein Workshop 
durchgeführt, welcher verschiedene Grundlagen als Vorarbeiten für den neuen Flawiler 
Richtplan definierte. 
 
 
Siedlungsentwicklungskonzept 
 
Eine Planungskommission, bestehend aus Gemeinderatsmitgliedern und Verwaltungsmit-
arbeitern, ergänzt mit Vertretern des Gewerbevereines, der Handels- und Industrieverei-
nigung, des Hauseigentümerverbandes, der Bauernvereinigung und des Naturschutzver-
eins, hat daraufhin ein Grobkonzept zur Siedlungsentwicklung erarbeitet. Das Siedlungs-
entwicklungskonzept beinhaltete die Schwerpunkte für die zukünftige Entwicklungsrich-
tung der Gemeinde. Im Juni 2007 wurde das Siedlungsentwicklungskonzept der Öffent-
lichkeit vorgestellt. Während einer Frist vom 22. Juni bis zum 20. August 2007 sind ver-
schiedene Hinweise und Stellungnahmen eingegangen, die in die weitere Bearbeitung der 
Ortsplanungsrevision teilweise eingeflossen sind. 
 
 
Richtplanung 
 
Auf der Grundlage des Siedlungsentwicklungskonzeptes wurde die Beratung des Richt-
planes begonnen. Die Planungskommission hat stufenweise die Teile Siedlung, Verkehr, 
Natur und Landschaft sowie Infrastruktur erarbeitet. Nach der intensiven Vorarbeit wurde 
ein neuer Richtplan-Entwurf als Standortbestimmung der angestrebten Gemeindeentwick-
lung erarbeitet. Er stellt eine klare Strategie der Flawiler Siedlungsentwicklung dar. 
 
Aufgrund der sehr fundierten Arbeit der Planungskommission konnte am 18. März 2008 
der Richtplan-Entwurf 2008 durch den Gemeinderat verabschiedet werden. Im Rahmen 
eines umfangreichen Informations- und Mitwirkungsverfahrens wurde der Richtplan der 
Bevölkerung vorgestellt und erläutert. Während diesem Mitwirkungsverfahren konnten bis 
Ende Mai 2008 Anregungen eingereicht werden. Insgesamt sind 71 Einwändungen mit 



 

 5 

zum Teil mehreren Mitunterzeichnenden eingereicht worden. Wie erwartet waren die 
Rückmeldungen sehr unterschiedlich und teilweise auch gegenläufig. 
 
Die verschiedenen Eingaben zum Richtplan wurden zusammen mit dem kantonalen Vor-
prüfungsbericht ausgewertet und haben zu einem definitiven Richtplan 2009 geführt. 
 
 
Zonenplan-Entwurf 2009 - Vernehmlassungsverfahren 
 
Auf Basis des überarbeiteten Richtplanes ging im Vorsommer 2009 die Revision der Fla-
wiler Ortsplanung in die öffentliche Vernehmlassung. Die wesentlichsten Bestandteile der 
Revision sind der Zonenplan (Gesamtrevision), die Schutzverordnung (Gesamtrevision) 
und der Nachtrag zum Baureglement (Teilrevision). 
 
Im Rahmen der Vernehmlassung wurde dem Gesamtpaket auch der definitiv verabschie-
dete Richtplan 2009 beigefügt. Dieser unterstand jedoch nicht mehr der Vernehmlassung, 
sondern wurde im Rahmen der Bekanntmachung der Bevölkerung abgegeben. Er stellt 
die Basis für Zonenplan, Schutzverordnung und Baureglement dar. Gleichzeitig mit der 
Gesamtrevision der Ortsplanung gab der Flawiler Gemeinderat auch den Entwurf des 
Energierichtplanes in das Mitwirkungsverfahren. Der Energierichtplan wurde im Zusam-
menhang mit dem Richtplan-Entwurf 2008 nur rudimentär erstellt. Zwischenzeitlich wurde 
dieser überarbeitet und unterstand zusammen mit den restlichen Instrumenten der 
Ortsplanung einem öffentlichen Mitwirkungsverfahren. Der Energierichtplan (Entwurf 
2009) ist Bestandteil des Richtplanes der Gemeinde Flawil und wurde nach dem Mitwir-
kungsverfahren entsprechend angepasst. Die Basis für den Energierichtplan sind die Leit-
sätze für ein nachhaltiges Flawil und die energiepolitischen Ziele. 
 
Während des Vernehmlassungsverfahrens sind ganz unterschiedliche Eingaben einge-
reicht worden. Total wurden 59 Eingaben zum Zonenplan-Entwurf eingereicht (mit Nach-
trägen bis April 2010). Die bemerkenswerteste Aktion im Rahmen der Vernehmlassung 
war die Einsendung von total 549 Postkarten, welche sich mit der Thematik «Einzonung 
im Sonnental» beschäftigen. 
 
Im Herbst 2009 wurden die Eingaben zur Zonenplan-Vernehmlassung ausgewertet. Zu 
zwei Themen sind relativ viele Rückmeldungen eingegangen. Zu diesen Schwerpunkten 
führte der Gemeinderat im November 2009 zwei Impulsabende mit kontroversen Diskus-
sionen durch. 
 
 
Zonenplan/Schutzverordnung/Baureglement 2010 - öffentliche Auflage 
 
Der Gemeinderat hat nach Konsultation verschiedener Gruppierungen und Einzelperso-
nen und unter Berücksichtigung der Anliegen der Wirtschaft, am 4. Mai 2010 den Zonen-
plan und die weiteren Grundlagen der Ortsplanung verabschiedet. Das erklärte Ziel der 
nun vorliegenden ausgewogenen Planung lässt sich wie folgt zusammenfassen:  
 
Etablierung als Wohnstandort durch zurückhaltende n eue Ausscheidung attrakti-
ver, auf das Zentrum bezogener Wohnflächen. 
 
Die Revision der Flawiler Ortsplanung geht nun in die öffentliche Auflage:  
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Die rechtlichen Planungsinstrumente 
 
 
A. Zonenplan (Gesamtrevision) 
B. Schutzverordnung (Gesamtrevision) 
C. Baureglement (Teilrevision) 
 
D. Richtplan-Anpassungen (nicht Bestandteil der Auflage) 
 
 
Zonenplan, Schutzverordnung und Baureglement – alles wichtige Grundlagen für die 
Entwicklung einer Gemeinde. Wo liegen die Schwerpunkte der Flawiler Ortsplanung? Die 
Revision der verschiedenen Planungsinstrumente gibt Auskunft über die wichtigsten Än-
derungen und soll Raum für vielfältige und persönliche Entfaltungen geben.  
 
Die Revision der Flawiler Ortsplanung untersteht vom 1. Juni 2010 bis zum 30. Juni 2010 
der formellen öffentlichen Auflage. 
 
 
 
A. Zonenplan 2010 (Gesamtrevision) 
 Der Gemeinderat hat sich beim Erlass des Zonenplanes von folgenden grundlegen-

den Überlegungen begleiten lassen: Flawil eignet sich hervorragend als Wohnge-
meinde. Die gute Bahnerschliessung, das breite Einkaufsangebot und die Naherho-
lungsmöglichkeiten sind Qualitätsmerkmale, welche für alle Personengruppen attrak-
tiv sind. Ein wichtiges Anliegen aus der Ortsplanung sind auch Entwicklungen im 
Dorfzentrum. Es sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die das Angebot von 
vielfältigen Wohnformen im Zentrum ermöglichen. Dafür müssen u.a. Umnutzungen 
von Altliegenschaften gefördert werden. Ebenso sind Ersatzbauten an attraktiven La-
gen zu prüfen. Diese Überlegungen aus dem Richtplan fliessen bereits heute in die 
konkreten Vorhaben der Überbauungs- und Gestaltungspläne im Zentrum ein. Aktuel-
le Beispiele dieser Entwicklungen sind die Überbauungspläne Tonhalle und 
Badstrasse/Degersheimer Strasse. Bereits konkret mit der Umsetzung begonnen 
wurde im Gebiet Oberdorfstrasse-Neugasse. 

 
 Aus rechtlicher Sicht sind folgende Rahmenbedingungen zu berücksichtigen: Auf 

Grund von Art. 33 des kant. Baugesetzes1 haben Grundeigentümer zehn Jahre nach 
Rechtsgültigkeit der Planung Anspruch auf eine Überprüfung der rechtsgültigen Pla-
nungsinstrumente. Dies kann aber nur mit der erforderlichen Rechtssicherheit erfol-
gen, wenn eine klare Strategie der Siedlungsentwicklung vorliegt. 
 
Der Zonenplan setzt die Vorgaben des Gemeinderates, welche er im Richtplan ge-
macht hat, um. Der vorliegende Zonenplan übernimmt die kurz- und mittelfristigen 
Zielvorgaben des Richtplanes. 
 
Gestützt auf die Richtplanung wurden die Aussagen an einzelnen Standorten in den 
Zonenplan überführt. Dadurch werden Flächen für die kurz- bis mittelfristige Entwick-
lung der Gemeinde und somit für einen Planungshorizont von 10 bis 15 Jahren fest-
gelegt. 
 

                                                
1 sGS 731.1; abgekürzt BauG 
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Anpassungen 
Gestützt auf die Richtplanung, werden deren kurz- bis mittelfristige Festlegungen hin-
sichtlich der Nutzung in den Zonenplan überführt. Auf Zonenplanebene werden die 
fraglichen Gebiete hinsichtlich ihrer Priorisierung gegeneinander abgewogen und der 
Kapazität entsprechend in die Planung aufgenommen. 
 
Wie aus der unten stehenden tabellarischen Aufstellung deutlich wird, findet eine 
Konzentration auf die Verdichtung und Aufwertung respektive Entwicklung innerörtli-
cher Lagen statt. Zusätzliche Wohngebiete am Ortsrand sind grundsätzlich nicht vor-
gesehen. Insbesondere legt die Gemeinde den Schwerpunkt auf zentrumsnahe Are-
alentwicklungen, welche sich zum einen durch ihren für das Ortsbild wertvollen Ge-
bäudebestand auszeichnen oder sich zum anderen durch sich verändernde Nut-
zungsansprüche / Eigentumsverhältnisse für eine (Re-) Integration in das Ortsgefüge 
eignen. Für folgende Gebiete werden nennenswerte Anpassungen des Zonenplans 
vorgenommen: 

 
 
 a. Wohnen 

 
Gebiet Zonenart Grösse Begründung/Zielsetzung 
Mittlerer  
Botsberg I 

W3 ca. 1.0 ha 
(unbebaut) 

Zwischen Gewerbe-Industriegebiet (GI A) 
auf der nördlichen und westlichen Teilfläche 
soll zum Mittleren Botsberg (W2) eine drei-
geschossige Wohnzone den Übergang for-
mulieren. 

 
 
 b. Wohnen und Gewerbe 

 
Gebiet Zonenart Grösse Begründung/Zielsetzung 
Quartier 
Alt-Flawil 

WG2 ca. 4.2 ha 
(bebaut) 

Mit der Neuregelung des Strukturschutzes 
in der Schutzverordnung wird das bisher als 
WG S festgelegte Gebiet in die WG2-Zone 
überführt. 

Habisareal WG3 ca. 2.5 ha 
(unbebaut) 

Phasenweise Umnutzung in ein lebendiges 
Quartier mit Mischnutzung. Mischung mit 
Wohnnutzung nur als qualitativ hochste-
hende, spezielle Wohnformen, wie z.B. Loft-
/Atelierwohnungen. Erhalt der gewerblich-
industriellen Prägung des Gebietes (Ge-
werbepark). 

Landberg-
strasse 

WG3 ca. 1.4 ha 
(bebaut) 

Nutzungsgemässe Integration in das zent-
rumsnahe Ortsgefüge. 

Töbeli WG42 ca. 0.5 ha 
(unbebaut) 

Die Grundstücke Nr. 3134 und Nr. 2271 der 
politischen Gemeinde sind heute unüber-
baut und der GI-C zugewiesen3. Anlässlich 
der Volksabstimmung vom 17. Mai 2009 

                                                
2 WG4 ist richtig; im Zonenplan selber wurde fälschlicherweise WG3 eingezeichnet (redaktionelle Anpassung) 
3 Fassung vom 11. Juni 2010 (redaktionelle Anpassung; GS-Nr. 2271 eingefügt) 
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wurde deutlich, dass eine Mehrheit der Bür-
gerschaft die Umzonung dieser Parzelle in 
die WG4 wünscht, um damit eine markante 
Wertsteigerung des Grundstücks zu erzie-
len. Das Initiativkomitee hat dies dem Ge-
meinderat gegenüber mehrfach bekräftigt. 
Trotz planungsrechtlichen Bedenken hat der 
Gemeinderat entschieden, dem Mehrheits-
willen Rechnung zu tragen. 

 
 
 c. Gewerbe und Industrie 
 

Gebiet Zonenart Grösse Begründung/Zielsetzung 
Mittlerer  
Botsberg I 

GI A ca. 1.7 ha 
(unbebaut) 

In Anbetracht der reduzierten Möglichkeiten 
Flawils für geeignete, ausreichend grosse 
Gewerbe-Industrie-Flächen (in Kontext mit 
bestehenden GI-Flächen der Nachbarge-
meinde und der günstigen verkehrlichen 
Anbindung, auch unter Berücksichtigung 
der bestehenden Nutzungen), wird der 
nördliche und westliche Teilbereich des 
Gebietes folgerichtig der Gewerbe-
Industriezone GI A zugeordnet. 

Rudlen GI B ca. 1.0 ha 
(unbebaut) 

Zur Weiterentwicklung der Nutzung im orts-
baulichen Kontext wird die heterogene Nut-
zungsvielfalt bereinigt und die Fläche ge-
samthaft als GI B-Zone festgelegt. Siche-
rung der Erschliessung. 

Toggen-
burger-
strasse 

GI A ca. 0.9 ha 
(unbebaut) 

Ermöglichen einer betrieblichen Erweite-
rung/Entwicklung (Maestrani). 

Herrensberg 
Nord II 

GI B 0.7 ha 
(unbebaut) 

Ermöglichen einer betrieblichen Erweite-
rung/Entwicklung (Büchi Labortechnik AG). 

Glatthalde GI A ca. 2.2 ha 
(unbebaut) 

Logische Fortsetzung der bestehenden GI-
Zone in Zusammenhang mit der ARA. Di-
mensionierung auf Schutzverordnung und 
besondere Bedeutung des Weilers Ober-
glatt abgestimmt. 

 
 
 d. Deponie- und Abbaustandort 
 

Gebiet Begründung/Zielsetzung 
Burgauer 
Feld 

Der bestehende Deponiestandort wird als Hinweis in den Zonenplan 
aufgenommen. Die Deponieplanung erfolgt gemäss Art. 28bis BauG auf 
kantonaler Ebene. Langfristige Zielsetzung: Nach Rekultivierung der 
Flächen soll ein Teilbereich der nach Rekultivierungsplan für landwirt-
schaftliche Nutzung vorgesehenen Fläche an der Bahnlinie der GI-Zone 
zugewiesen werden (Nutzung des vorhandenen Bahnanschlusses; vgl. 
Massnahmen Nr. S 2.3.2, S 3.2.7). Die übrigen rekultivierten Flächen 
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sind im Richtplan dem Grüngebiet Schutz zugewiesen (vgl. Massnahme 
Nr. L 1.1.3). 

 
 

Grünzonen 
Mit Rechtskraft des Flawiler Baureglementes im Dezember 2004 ist das Erfordernis der 
Differenzierung der Grünzonen in Grünzone Freihaltung (GF) und Grünzone Schutz 
(GS) entstanden. Aufgrund dessen erfolgt eine entsprechende Anpassung des Zonen-
planes. 
 
Grünzonen Freihaltung 
Die Grünzonen, welche von Baugebieten umschlossen sind und damit ausschliesslich 
der Siedlungstrennung dienen, werden im Regelfall als Grünzonen Freihaltung festge-
legt.  Diese Zonenart gehört systematisch zum Baugebiet, so dass ein Waldfeststel-
lungsverfahren notwendig ist. 
 
Grünzonen Schutz 
Grünzonen, die Schutzgebiete betreffen, werden als Grünzone Schutz festgelegt. Da-
für wird auf die Schutzverordnung, Naturschutzgebiete verwiesen. 
 
 
 
Waldfeststellung 
 
Beim Erlass und bei der Revision von Nutzungsplänen nach dem Raumplanungsge-
setz ist eine Waldfeststellung in jenem Bereich anzuordnen, wo Bauzonen an den 
Wald grenzen oder in Zukunft grenzen sollen (Art. 10 Abs. 2 des Waldgesetzes). Die 
rechtsgültigen Waldfeststellungen sowie die Entwürfe zur Waldfeststellung sind in den 
Zonenplan als Hinweis aufgenommen. 
 
Folgende Waldfeststellungen liegen vor und werden durch den Kantonsoberförster zu-
sammen mit den Instrumenten der Ortsplanung öffentlich aufgelegt: 
 
- Nr. 1a Lehmtobel 
- Nr. 3a Meiersegg 
- Nr. 5a Tannenbüel 
- Nr. 9a Weid 
- Nr. 15b Töbeli 
- Nr. 20b Glatthalde 
- Nr. 23a Oberglatt 
- Nr. 24 a Landbergwald 
- Nr. 25a Oberglatt 
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B. Schutzverordnung (Gesamtrevision) 
 Zur Gesamtrevision einer Ortsplanung gehört auch die Schutzverordnung. Die 

Schutzverordnung aus dem Jahre 1995 ist ähnlich den anderen Instrumenten nicht 
mehr zeitgemäss. Diese wurde daher in Teilen überprüft und die Festlegungen an ak-
tuelle Ansprüche angepasst. 
 
Der bestehende Schutzplan wurde, gestützt auf die Richtplanung, überprüft und die 
Aussagen zu Schutzinhalten in den Schutzplan überführt. Damit erfüllt die Gemeinde 
die gesetzliche Pflicht, geschützte Objekte und Gebiete in den Bereichen Kultur, Na-
tur und Landschaft zu überprüfen und nötigenfalls Anpassungen vorzunehmen. 
 
Anpassungen 
In folgenden Sachbereichen werden nennenswerte Anpassungen des Schutzplans 
und der Schutzverordnung durchgeführt: 
 
 
a. Kulturschutz 
 
Ortsbildschutz 

 Im Rahmen der Richtplanung sind die Abgrenzungen der bestehenden Ortsbild-
schutzgebiete vor Ort überprüft worden. Dabei hat sich gezeigt, dass für die Mehrzahl 
dieser Anpassungsbedarf an den Bestand gibt (vgl. Richtplan, Massnahmen S5 
Schutz). 

 
 Im Einzelnen werden folgende Anpassungen der Ortsbildschutzzonen in Anpassung 

an die Bauzonen und prägenden Freiraumstrukturen vorgenommen: 
 - Oberglatt (Reduktion auf prägendes Ortsbild und Friedhof) 
 - Burgau (Reduktion auf Bauzone im Südwesten) 
 - Weiler Raaschberg (Anpassung an den baulichen Bestand) 

 
 Aufgrund der ortsbildprägenden Wirkung der Gebäude Wilerstrasse 8 («Rössli»), 12 

und 14 («Krone») sowie Kronenstrasse 2 und 4 werden die betroffenen Parzellen als 
zusätzliche Ortsbildschutzzone «Zentrum» neu in den Schutzplan aufgenommen. 
Darüber hinaus wird für das Gebäudeensemble an der Schweissbrunnstrasse Nr. 13 
bis 25 eine Ortsbildschutzzone festgelegt. 
 

 
Strukturschutz 
Die im rechtsgültigen Zonenplan festgelegte Strukturschutzzone (WG-S), welche die 
Stickerhäuser in «Alt Flawil» umfasst, wird zukünftig folgerichtig in die Schutzverord-
nung übernommen. Dabei wird die bisherige Zielsetzung beibehalten. In Flawil befin-
den sich noch weitere, strukturell vergleichbare Flächen, deren Überlagerung mit 
Strukturschutz geprüft wurde. Demzufolge werden zusätzlich folgende Gebiete in den 
Strukturschutz aufgenommen: 

 - Zielweg Nr. 7, 8, 10 
 - Oberdorfstrasse Nr. 6, 10, 16, 20, 24, 26 
 - Wiesenstrasse Nr. 8, 11, 12,  13, 15, 16, 17, 18 und 
 - Bachstrasse Nr. 16, 18.  
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 Archäologische Schutzobjekte und -gebiete 
 Folgende archäologische Schutzobjekte und -gebiete werden in die Schutzverord-

nung aufgenommen: 
 

Signatur Epoche Titel Koordinaten Radius 

79.004 MA Burg Burgau 734 230/251 410  
79.006 MZ Kirchhof:  

Alte Kath. Pfarrkirche 
St.Laurentius 

 
 
732 220/252 700 

 
 
25 m 

79.007 MZ Kirchhof:  
Friedhof zur alten Kirche im 
Kirchhof, bei Haus St. Gall-
erstrasse 63 Knochenfunde 
aus dem alten Friedhof. 

 
 
 
 
732 220/252 700 

 
 
 
 
50 m 

79.008 MZ Oberglatt:  
Pfarrkirche  
St.Johannes Baptist 

 
 
733 480/252 660 

 

 
 

Kulturobjekte 
 Die Liste der geschützten Kulturobjekte vom 28. März 1995 wurde überprüft, insbe-

sondere auch in Bezug auf die zwischenzeitlich veränderten Verhältnisse. Zudem 
wurden gestützt auf das Vorprüfungsergebnis des Amtes für Raumentwicklung und 
Geoinformation vom 28. Oktober 2009 die folgenden Objekte bezüglich ihrer Schutz-
würdigkeit überprüft: 
- die schützenswerten Objekte nach dem Ortsbildinventar 1985, welche heute nicht  
 in der Schutzverordnung enthalten sind; 
- die im Vorprüfungsbericht speziell aufgeführten zusätzlichen Objekte. 

 
 Die Überprüfung nach dem Inventar und mit örtlicher Besichtigung führte zu den 

nachstehenden Änderungen: 
 

Nr. Objekt Lage/ 
Assek.-Nr. 

Status/ 
Begründung 

27 Wohnhaus St.Gallerstr. 64 
1098 

 
Abgebrannt/Abgebrochen 

34a Waschhaus St.Gallerstr. 44 
1083 

 
Abgebrochen 

73 Apotheke Wilerstrasse 1 
497 

Neuaufnahme 
Das Wohn- und Geschäftshaus in 
der Ecke Wilerstrasse/Magdenauer-
strasse prägt zusammen mit dem 
gegenüberliegenden, geschützten 
Bankgebäude diese wichtige 
Kreuzung im Zentrum von Flawil. So 
nimmt auch der Neubau der Raiff-
eisenbank städtebaulich und 
architektonisch Rücksicht und fügt 
sich in diese besondere Situation ein. 
Das Gebiet der Kreuzung liegt nicht 
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innerhalb der Ortsbildschutzzone, so 
dass der Einzelobjektschutz 
ortsplanerisch begründet ist, obwohl 
das Inventar das Gebäude lediglich 
als erhaltenswert einstuft. 
 

 
83 Fabrik Magdenauer- 

strasse 54 
512 

Neuaufnahme 
Die Fabrikliegenschaft repräsentiert 
den Industriebaustil vom Anfang des 
20. Jahrhunderts sehr schön und 
zeugt von der industriellen Blüte der 
Gemeinde Flawil. Insbesondere der 
gut proportionierte Kopfbau mit dem 
angebauten, langgezogenen Fabrik-
saal, welche zur Magdenauerstrasse 
hin gut erhaltene und reichhaltig 
ausgeschmückte Bachsteinfassaden 
aufweisen, sind für die Geschichte 
und das Ortsbild von Bedeutung. 
Besonders Industriebauten sind in 
ihrem langfristigen Bestand gefähr-
det. Deshalb soll die äussere Er-
scheinung dieses im Inventar als 
erhaltenswert eingestuften Ge-
bäudes mit der Aufnahme als ge-
schütztes Kulturobjekt gesichert 
bleiben. 
 

 
142a Waschhaus Wilerstrasse 82 

254 
 
Abgebrochen 

142b Ökonomie-
gebäude 

Wilerstrasse 82 
255 

 
Entlassung 

147 Wohnhaus Wilerstrasse 154 
146 

 
Abgebrannt/Abgebrochen 
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164 Mattenhof 
(ehem. Landw.  
Schule) 

Mattenweg 30, 
Sonnental 
1835 

Neuaufnahme 
Das sehr markant wirkende Schulge-
bäude mit seiner differenzierten Aus-
gestaltung entspricht der in der Regi-
on wenig verbreiteten Architektur-
sprache der Moderne. Das Inventar 
wertet das Objekt als erhaltenswert. 
Nachdem die kantonale Denkmal-
pflege im Vorprüfungsbericht explizit 
die Unterschutzstellung dieses kan-
tonalen Gebäudes wünscht, ist die 
Ablehnung aus fachlicher Sicht kaum 
begründbar. 
 

 
168 Bauernhaus Oberglatt 

1672 
Neuaufnahme 
Der Weiler Oberglatt weist allgemein 
eine wertvolle Bausubstanz auf. Ne-
ben zahlreichen Schutzobjekten wird 
der Weiler zusätzlich mit Ortsbild-
schutzzone überlagert. Das Bauern-
haus, in der Strassengabelung Flawi-
lerstrasse-Eggstrasse gelegen, ge-
hört ortsbaulich zum Kirchenumfeld 
und wird im Inventar als schützens-
wert eingestuft. Es ist das einzige 
Objekt dieser Schutzkategorie, wel-
ches in Oberglatt bisher nicht als 
geschütztes Objekt bezeichnet ist. 
Die Unterschutzstellung lässt sich 
sowohl aus sachlicher Sicht als auch 
aus Gründen der Rechtsgleichheit 
begründen. 
 

 
200 Wohnhaus Egg 

1430 
 
Entlassung 
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210 Talmühle Tal 
1384 

Neuaufnahme 
Bei der Talmühle handelt es sich um 
einen stattlichen, dominant in der 
Talsenke stehenden, ehemaligen 
Mühlenbau. Obwohl die ursprüngli-
che Nutzung aufgegeben wurde, ist 
sie immer noch klar ablesbar. Im 
Inventar wird der winkelförmige 
Hauptbau als schützenswert einge-
stuft, der angebaute Ökonomiebau 
hingegen als erhaltenswert bezeich-
net. Die Unterschutzstellung dieses 
markanten Mühlenbaus ermöglicht 
zudem zusätzliche Ausnahmegründe 
bei notwendigen baulichen Eingriffen 
nach Art. 24 RPG für zonenfremde 
Liegenschaften ausserhalb der Bau-
zonen. 
 

 
211 Doppel-

wohnhaus 
Langenentschwil 
1497, 2699 

Neuaufnahme 
Der Weiler Langenentschwil ist 
bereits der Ortsbildschutzzone 
zugewiesen, liegt aber nach dem 
Zonenplan in der Landwirtschafts-
zone. Nach dem Inventar wird im 
Kernbereich des Weilers einzig 
dieses Doppelwohnhaus als 
schützenswert eingestuft. Dabei 
handelt es sich um einen über 300-
jährigen Strickbau, welcher heute als 
Ferienhaus genutzt wird. Gut erhal-
tene Zeugen der früher üblichen 
Strickbauweise werden zunehmend 
seltener. Mit der Aufnahme dieser 
Baute als geschütztes Kulturobjekt 
wird der Stellenwert des Weilers 
zusätzlich unterstrichen. 
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224 Wohnhäuser Grobenentschwil 
1310, 1311, 1312 

Neuaufnahme 
Der Weiler Grobenentschwil ist be-
reits der Ortsbildschutzzone zuge-
wiesen, liegt aber nach dem Zonen-
plan in der Landwirtschaftszone. 
Nach dem Inventar wird das ehema-
lige Doppelwohnhaus, welches heute 
auf drei Parzellen aufgeteilt ist, zwi-
schen der Degersheimerstrasse und 
der Grobenentschwilerstrasse als 
schützenswert eingestuft. Diese 
Häuserzeile prägt zusammen mit 
dem bereits geschützten Doppelhaus 
auf der Westseite der Dorfstrasse 
den Charakter des Weilers. Damit 
diese Besonderheit erhalten werden 
kann, ist sowohl aus fachlicher Sicht 
als auch aus Gründen der Rechts-
gleichheit eine Unterschutzstellung 
angezeigt. 
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 Umgebungsschutz 
Zur weitergehenden Sicherung der geschützten Ortsbilder nationaler Bedeutung 
Oberglatt und Burgau wird deren Umgebungsschutz zusätzlich in die Landschaft er-
weitert. 
 
 
b. Naturschutz 
 
Naturschutzgebiete 
Die Naturschutzgebiete wurden überprüft. Dabei wurden in der bisherigen Schutzver-
ordnung fehlende Objekte neu aufgenommen und die übrigen Naturschutzgebiete 
den neuen Gegebenheiten angepasst. Insbesondere das Botsbergerriet als wichtiges 
Naturschutzgebiet war bisher noch nicht Bestandteil der Schutzverordnung Flawil. 

  
Objekt Ort Status 
Feuchtgebiet, 
im oberen Teil Trockenstandort 

 
Botsbergerriet 

 
Neuaufnahme 

Feuchtgebiet  
(Uferbestockung rund um den Weiher) 

 
Burgauerfeld 

 
Neuaufnahme 

 
 Die Schutzfestlegungen innerhalb des Perimeters der separaten Schutzverordnung 

Glatt-Wissenbach werden in der Schutzverordnung Flawil nicht im Einzelnen aufge-
führt; es wird lediglich der Gebietsumfang im Plan als Hinweis dargestellt. 

 
 
 Naturobjekte 

Die Liste der geschützten Naturobjekte vom 28. März 1995 wurde ebenfalls in Bezug 
auf die zwischenzeitlich veränderten Verhältnisse überprüft. Zudem wurden unter Be-
rücksichtigung des Vorprüfungsergebnisses des Amtes für Raumentwicklung und 
Geoinformation vom 28. Oktober 2009 Lage und Umfang sämtlicher schützenswerten 
Objekte überprüft und wo nötig angepasst. 
 

 Nach Überprüfung der Naturobjekte werden folgende Anpassungen der Liste der Na-
turobjekte vorgenommen 

 
Nr. Parz. Objekt 

Ort 
Status/ 
Begründung 

19 1313 2 Linden 
Lindenberg 

Aufhebung 1 Linde 
 

35 1998 Blutbuche, Linde 
Egg,  
Rest. Hirschen 

Aufhebung Linde 

45 942 3 Berg-Ulmen 
Mattenhof 

Aufhebung 
Die 3 Bergulmen am Anfang der Zufahrts-
strasse waren in sehr schlechtem Zustand 
und mussten gefällt werden. Der bisherige 
Schutz war vorwiegend ästhetisch begrün-
det, bildeten die Bäume doch eine Art Ein-
gangsportal; zudem haben sie auch einen 
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ökologischen Wert ausgewiesen. Nach der 
Entfernung der Bäume stellt sich die Frage 
nach deren Ersatz: in gestalterischer Hin-
sicht müssen sie nicht unbedingt an die-
sem Ort stehen, und auch aus ökologischer 
Sicht ist der Erhalt nicht zwingend; auf ei-
nen Ersatz kann somit verzichtet werden. 

57 699 Linde 
St. Gallerstr. 15 

Aufhebung 

66 848 Baumgruppe 
Blumenau 

Aufhebung 

69 990 Ulmen, Birken 
Parkplatz 
Magdenauerstrass
e 

Aufhebung 

70 997 Baumgruppe 
Niederbergstrasse 

Aufhebung. Die Baumgruppe Nr. 70 wird 
neu als Wald bezeichnet, womit sich der 
Schutz als Naturobjekt erübrigt. 

74 982 Nussbaum/ 
Rosskastanie 
Spital 

Aufhebung Rosskastanie 

82 1421 Pappel 
Leehalde 

Aufhebung 

87 1133 Eiche 
Burgau 

Neuer Einzelbaum 
Beim neu geschützten Einzelbaum in der 
Südwestecke der Parz. 1133 handelt es 
sich um eine etwa 70-jährige Eiche, welche 
die südliche Dorfansicht prägt, die Gelän-
dekante definiert und einen akzentuierten 
Übergang zum angrenzenden Landwirt-
schaftsgebiet bildet. Der Grundeigentümer 
hat die Aufnahme des Baumes in die Liste 
der Naturobjekte beantragt. Dem Antrag 
wurde stattgegeben. 

88 1314 Linde 
Lindenberg 

Neuer Einzelbaum 
Auf Parz. Nr. 1314 steht eine jüngere Lin-
de, welche im Rahmen der 700-Jahrfeier 
der Eidgenossenschaft gepflanzt wurde. 
Daneben findet sich ein Gedenkstein 
1291/1991. Die Linde ist landschaftlich 
prägend und hat als Gedenkbaum einen 
kulturellen Wert. Im Gegenzug wird auf den 
Schutz einer der beiden 100 m weiter west-
lich liegenden Linden (Objekt Nr. 19) ver-
zichtet. Diese ursprünglich nahe beim Wald 
stehende Linde wurde entfernt; aus land-
schaftlicher Sicht drängt sich ein Ersatz 
nicht auf. Die östliche der beiden bisher 
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geschützten Linden Nr. 19 bleibt indessen 
bestehen. 

89 1508 Eschengruppe 
Freudenberg 

Neue Baumgruppe, bisher Feldgehölz 
Bei der neu als Baumgruppe bezeichneten 
Eschengruppe handelt es sich um ein Na-
turobjekt, das bisher als Feldgehölz ge-
schützt war. Tatsächlich ist das Gehölz 
aber als klassische Baumgruppe, welche 
kein Unterholz aufweist, zu bezeichnen. 
Die Umbenennung führte dazu, dass das 
Objekt mit einer Nummer versehen und in 
die Liste der Naturobjekte aufgenommen 
wurde. 

 
 Bei den zu entlassenden Naturobjekten wurde im Rahmen der Überprüfung durch die 

Gemeinde festgestellt, dass ein Schutz nicht mehr zweckmässig ist. 
 
 Anpassungen an Hecken, Feld- und Ufergehölzen gemäss der aktuellen Situation 

sind im Plan vorgenommen worden. Diese Objekte sind nicht in der Liste der Natur-
objekte aufgeführt. 

 
 

Landschaftsschutz 
Nach örtlicher Überprüfung erfolgt in Teilen eine Arrondierung der Landschafts-
schutzgebiete. 
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C. Nachtrag Baureglement 
 Mit dem Gesamtpaket der Revision der Ortsplanung wird auch eine administrative, 

redaktionelle Änderung des Baureglementes vorgenommen. 
 
Das Baureglement vom 22. Dezember 2004 wird im Grundsatz beibehalten. 
 
Aufgrund der Änderung der Gemeindeorganisation per 1. Januar 2009 ergeben sich 
Anpassungen in der Zuständigkeit und verschiedene redaktionelle Korrekturen von 
Bezeichnungen. Zudem sind, ausgehend vom neuen Zonenplan, die Vorschriften der 
Intensiverholungszone aufzunehmen. Mit der Überarbeitung der Schutzverordnung 
entfällt überdies die Zonenvorschrift der Wohn-Gewerbezone WG S. 
 
 
Anpassungen 
Die Anpassungen im Rahmen der Ortsplanungsrevision sind hinsichtlich Art. 3 und 
Art. 10 materieller und im Übrigen redaktioneller Art. Diese reagieren auf folgende 
Sachverhalte: 

 
- Aufgrund der neuen Zuständigkeiten gemäss der Neuorganisation sollen die Kom-

petenzen und Bezeichnungen in Art. 3 neutralisiert werden. Dieses betrifft die Be-
rücksichtigung der Bau- in Umweltkommission sowie den Verzicht auf Kompetenz-
regelungen, da diese im Organisationsreglement erfolgen. 

- Die in Art. 10 geregelte Strukturschutzzone wird in die Schutzverordnung über-
führt, so dass im Baureglement auf diesen Artikel verzichtet werden kann. 

- Die Vorschriften zur Intensiverholungszone werden unter Art. 16bis in das Baureg-
lement aufgenommen. 

- Durch die Neuorganisation der Einheitsgemeinde wird die Baukommission neu 
durch die Bau- und Umweltkommission ersetzt, was zur Anpassung der entspre-
chenden Artikel führt (Art. 28, 37, 44, 48, 50 sowie Anhang I). 
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D. Richtplan-Anpassungen (Bekanntmachung) 
 Aufgrund der Nutzungsplanung wurde der Richtplan 2009 in verschiedenen Punkten 

angepasst und ergänzt. Die einzelnen Änderungen können einer separaten Beilage 
entnommen werden. 
 
Insbesondere wurde der Energierichtplan definitiv in den Richtplan überführt. 
 
Die Richtplan-Anpassungen unterstehen nicht der öffentlichen Auflage, sondern wer-
den im Rahmen dieses Verfahrens der Bekanntmachung unterstellt. 

 
 Der Richtplan bildet die planerische Basis für konkrete Grundeigentümergespräche 

und formuliert die einzelnen Entwicklungsziele. Der Richtplan ist eines der wichtigsten 
Arbeitsinstrumente von Rat, Kommissionen und Verwaltung. 

 
 Die grundlegenden Ziele des Richtplanes werden im Anhang 5 erläutert. 
 
 
 
 
 
Flawil, 4. Mai 2010 
 
 
Gemeinde Flawil 
www.flawil.ch 
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Anhang 1 
Zusammenfassung Verfahren und Mitwirkung 
 
 
Planungsablauf in der Entwicklungsphase 
Die Planungsarbeiten erfolgten in folgenden Teilschritten: 
 
Workshop 
-  Am 1. April 2006 hat die Gemeinde Flawil einen Workshop als Einstieg in das Sied-

lungsentwicklungskonzept durchgeführt. 
 
Grobkonzept zur Siedlungsentwicklung 
-  Anschliessend ist innerhalb eines Jahres mit der Planungskommission (Oktober 2006 

bis Oktober 2007) das Grobkonzept erarbeitet worden, welches die Grundlage für die 
weitere Ortsplanung darstellt. 

 
Kantonale und öffentliche Vernehmlassung des Grobkonzeptes 
-  Beratung in 7 Sitzungen in der Planungskommission vom 24. Oktober 2006 bis zum 

17. September 2007 
-  Präsentation bei den kantonalen Ämtern als Zwischenstand der Planung am 29. März 

2007 dabei: 
- Abklärung der Zustimmung zur Siedlungsentwicklung «Sonnental»  
  (landwirtschaftlicher Betrieb «Mattenhof») mit dem AREG und Liegenschaftenamt  

-  Presseorientierung am: 19. Juni 2007 
-  Orientierungsveranstaltung: 

Einladung von Gesuchstellern und Betroffenen zu zwei Auskunftstagen mit Gelegen-
heit zur Stellungnahme am 22. und 27. Juni 2007 mit 62 und 40 Teilnehmern 

-  Ausstellung im Gemeindehaus vom 22. Juni bis 20. August 2007 mit Gelegenheit zur 
Stellungnahme 

-  Schlussberatung in der Planungskommission am 17. September 2007 
-  Verabschiedung im Gemeinderat als definitive Planungsgrundlage am 30. Oktober 

2007 
 
Richtplanung 
-  Stufenweise Beratung der Richtplanung in der Planungskommission in fünf Sitzungen, 

bestehend aus den Teilen Siedlung, Verkehr, Natur und Landschaft sowie Infrastruktur, 
am: 
17. September, 16. Oktober, 06. und 27. November sowie 12. Dezember 2007 

-  Schlussberatung für Information und Mitwirkung am 28. Januar 2008 
-  Verabschiedung der Richtplanung durch den Gemeinderat am 4. und 18. März 2008 
 
Öffentliche Vernehmlassung der Richtplanung 
-  Presseorientierung am 16. April 2008 
-  Orientierung der Parteien und Vereinigungen am 17. April 2008 
-  Schriftliche Information der Gesuchsteller und Betroffenen im April 2008 
-  Öffentliche Information am Frühlingsmarkt vom 19. April 2008 
-  Öffentliche Orientierungsversammlung 22. April 2008 
-  Auskunftstage am 25. und 30. April 2008 
-  Informationsveranstaltung für Grundeigentümer und Anwohner Burgau am 29. April 

2008 
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-  Möglichkeit zu schriftlichen Eingaben bis 31. Mai 2008 
-  Auswertung der Vernehmlassung von 62 Eingaben und Beschluss im Gemeinderat am 

28. April 2009 
 
Kantonale Vorprüfung 
-  Eingabe zur Kantonalen Vorprüfung im Sommer 2009 
-  Auswertung des Ergebnisses der kantonalen Vorprüfung vom 10. Dezember 2008 und 

Beratung der Vorprüfung Sitzungen PK 
-  Beschluss im Gemeinderat am 28. April 2009 
 
 
Nutzungsplanung 
-  Beratungen Sitzungen PK Januar 2009 
-  Beschluss Gemeinderat 27. Mai 2009 
-  Eingabe zur Vorprüfung Juni 2009 
 
Öffentliche Vernehmlassung vom 12. Juni 2009 bis 13. Juli 2009 
-  Versand Presseunterlagen am 10. Juni 2009 
-  Orientierung der Parteien und Vereinigungen am 23. Juni 2009 
-  Schriftliche Information der Gesuchsteller und Betroffenen im Juni 2009 
-  Öffentliche Vernehmlassung vom 12. Juni 2009 bis 13. Juli 2009 
-  Auswertung der Vernehmlassung von 59 Eingaben und 1. Lesung im Gemeinderat am 

12. Januar 2010 und 2. Lesung am 9. Februar 2010 
 
Kantonale Vorprüfung 
-  Eingabe zur Kantonalen Vorprüfung im Juni 2009 
-  Auswertung des Ergebnisses der kantonalen Vorprüfung vom 29. Oktober 2009 und 

Beratung der Vorprüfung Sitzungen PK 
-  1. Lesung im Gemeinderat am 12. Januar 2010 und 2. Lesung am 9. Februar 2010 
 
 
Rechtsverfahren 
 
Bekanntmachung Richtplanung 
-  Richtplan-Entwurf durch den Gemeinderat verabschiedet am 18. März 2008 
-  Information des AREG über die Richtplanung Mai 2008 
-  Schriftliche Information der Nachbargemeinden Mai 2008 
-  Kenntnisnahme der Richtplanung durch das Amt für Raumentwicklung 
-  1. Nachtrag (Anpassung 2010) durch den Gemeinderat beschlossen am 4. Mai 2010 
 
Bekanntmachung Energie-Richtplanung 
-  Richtplanung durch den Gemeinderat beschlossen am 4. Mai 2010 
-  Information des AREG über die Richtplanung im Juni 2010 
-  Schriftliche Information der Nachbargemeinden im Juni 2010 
-  Kenntnisnahme der Richtplanung durch das Amt für Raumentwicklung 
 
Zonenplan / Baureglement / Schutzverordnung 
-  Beschluss Gemeinderat vom 04. Mai 2010 
-  Publikation im Amtsblatt vom 31. Mai 2010 
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-  Öffentliche Auflage vom 01. Juni 2010 bis zum 30. Juni 2010 
-  Fakultatives Referendum für Zonenplan und Baureglement 
-  Eingabe zur Genehmigung beim Baudepartement ............... 2010 
-  Genehmigung durch das Baudepartement ..................... 2010 
 
 
 
 
Dieser Anhang wird dem Planungsfortschritt entsprechend laufend angepasst. 
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Anhang 2 
Umsetzung kantonale Vorprüfung 
 
 
Mit Schreiben vom 28. Oktober 2009 teilt das Amt für Raumentwicklung und Geoinforma-
tion (AREG) die Ergebnisse der Vorprüfung mit. Diese wurden auf folgende Weise umge-
setzt: 
 
 
Ergebnis Vorprüfung Zonenplan (ZP)  
 

Umsetzung  

Fruchtfolgeflächen (FFF) 
Der Verbrauch von FFF setzt voraus, dass 
innere Siedlungsreserven aktiviert werden. 
Dieses muss aus dem Bedarfsnachweis 
ersichtlich werden. 
 

 
Die Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflä-
chen wird auf ein Minimum reduziert. Diese 
erfolgt ausschliesslich im Bedarfsfall und an 
für die nachhaltige Gemeindeentwicklung 
sinnvollen Lagen mit direktem Bezug zum 
Siedlungsgebiet. 
Im Zonenplan erfolgt nur eine geringfügige 
Überschneidung der FFF im westlichen 
Teilbereich der Glatthalde.  

Kapazitätsnachweis/Erhältlichkeit 
In Kapazitätsberechnung wird Abminderung 
wegen mangelnder Erhältlichkeit nicht mehr 
angezeigt. Bei unüberbauten Arealen keine 
Abminderungen vorsehen und Erhältlichkeit 
sichern. Ergebnis der Berechnung transpa-
renter darstellen. 
 

 
Der Kapazitätsnachweis erfolgt auf der Ba-
sis einer 100%igen Ausnutzung sowie Er-
hältlichkeit. Zur besseren Transparenz der 
Kapazitätsberechnung werden die Flächen 
der rechtsgültigen Zonenplanung denjeni-
gen des Entwurfes gegenübergestellt. 
Die Erhältlichkeit ist mit Schreiben an die 
Grundeigentümer vom 18. Januar 2010 
erfragt worden. 

Stand der Erschliessung 
Nachweis 

 
Der aktuelle Stand der Erschliessung wird 
nachgeführt / erstellt. 

Emissionsschutz 
Bei Neueinzonungen an lärmbelasteten 
Gebieten (Sonnental und Schändrich Nord 
an SBB) gelten die Planungswerte für neue 
Gebäude mit lärmempfindlichen Räumen. 
 

 
Mit der Verschiebung der Lage des Areals 
«Sonnental» in östlicher Richtung entfällt 
die Nähe zu den Gleisanlagen der SBB und 
damit eine allfällige Beeinträchtigung. 
Ein konkretes Projekt für das (auf Richt-
planebene) vorgesehene GI-Gebiet 
«Schändrich Nord» muss dem Tatbestand 
einer allfälligen Lärmimmission entspre-
chend Rechnung tragen. 

Wohnzone (W3) «Sonnental» 
Vorbehältlich des Bedarfsnachweises kann 
einer ersten Teilfläche zugestimmt werden, 
wobei eine Entwicklung gemäss Richtplan 
2008 empfohlen wird. 
 

 
Das Areal wird zugunsten der inneren Ver-
dichtung und nach Überprüfung der Bau-
landkapazität nicht in den Zonenplan auf-
genommen, bleibt aber Bestandteil der 
Richtplanung. 
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GI-Zone Mittlerer Botsberg  
(Eier-Hungerbühler) 
Die Umzonung in Gewerbegebiet entlang 
der Hauptstrassen wird unterstützt. Folge-
richtig muss auch das Areal Eier-
Hungerbühler der GI-Zone zugeschieden 
werden. 

 
 
Das Betriebsgelände der Firma Hungerbüh-
ler wird der GI-Zone zugewiesen. 

GI- Zone Glatthalde 
Das Gebiet liegt nach KRP im Landschafts- 
schutzgebiet. Eine massvolle Zonenerwei-
terung am Hangfuss ist möglich, die Einzo-
nung der Hanglage ist nicht mehr vertretbar 
und der Verbrauch von FFF ist nicht aus-
gewiesen. Mit Genehmigung SchutzVo 
Glatt-Wissenbach wird Ausdehnung Puffer-
zone südlich Glatt auf Parzellen 2653, 3155 
und 1052 verlangt. 

 
Die GI-Zone Glatthalde wird unter Berück-
sichtigung der Topographie, der Pufferzone 
zur SchutzVo Glatt-Wissenbach sowie der 
FFF reduziert. 

GI- Zone Schändrich Nord 
Anspruch für Verbrauch von FFF ist nicht 
ausgewiesen. Zudem fehlt Nachweis der 
nutzbaren Gewerbeflächen. 
 

 
Die Fläche wird aus der Zonenplanung her-
aus-genommen und nur im Richtplan wei-
tergeführt. Das Areal soll nur für den Fall 
eines geeigneten, konkreten Projektes ent-
wickelt werden. 
Die Aufstellung der nutzbaren Gewerbeflä-
chen des rechtsgültigen ZP sowie des Ent-
wurfes findet sich im Anhang der Kapazi-
tätsberechnung. 

Intensiverholungszone (IES)/ 
ZöBA Böden 
Ausscheidung von ZöBA und IE-Zone muss 
konkret ausgewiesen sein. Für eine Nut-
zung als Biker-Park ist ein Sondernut-
zungsplan notwendig. 

 
 
Die IES Böden wird aus dem Zonenplan 
genommen und nur im Richtplan weiterver-
folgt. Die ZöBA wird auf den tatsächlichen 
Bedarf beschränkt. 

 
 
 
 
 
Ergebnis Vorprüfung Baureglement 
 

 
 
 
 
 
Umsetzung 

Intensiverholungszonen 
Nach dem GRB über den Lärmschutz müs-
sen diese Zonen der Empfindlichkeitsstufe 
IV zugeordnet werden, ausser es kann ein 
klares Erfordernis geltend gemacht werden. 

 
Ein Erfordernis ist nicht begründbar, zumal 
keine lärmempfindlichen Nutzungen in den 
Zonen sind. Es erfolgt die Übernahme der 
ES IV. 
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Ergebnis Vo rprüfung SchutzVo  
 

Umsetzung  

Art 16 Girenmoos 
Die alte Formulierung wird für besser be-
funden. Zudem muss ein Bezug zum Land-
schaftsschutzartikel 17 zu machen. 

 
Die alte Formulierung betr. zulässiger Ein-
griffe wurde wieder übernommen. Es wurde 
ein Bezug zum Landschaftsschutzartikel 
gemacht (Schutzziele der Landschafts-
schutzzonen auch für Girenmoos gültig). 

Strukturschutz 
Die Aufnahme zusätzlicher Gebiete er-
scheint sinnvoll und wird grundsätzlich be-
grüsst. 

 
Das Gemeindegebiet wurde hinsichtlich 
erhaltenswerter Strukturen untersucht; ge-
eignete zusammenhängende Gebiete wer-
den in den Strukturschutz aufgenommen. 

Kulturobjekte 
Ein neues Kulturinventar wäre nach über 20 
Jahren angezeigt. Auf bestehendem Inven-
tar ist eine neue SchutzVo nur möglich, 
wenn zweifelhafte Objekte vorsorglich unter 
Schutz gestellt werden und neu erkannte 
Objekte aufgenommen werden. 

 
Die Liste der geschützten Kulturobjekte 
vom 28. März 1995 wurde überprüft, auch 
in Bezug auf die zwischenzeitlich veränder-
ten Verhältnisse und entsprechend ange-
passt / ergänzt. 

Schutzgebiet Girenmoos 
Die Abgrenzungen und Pufferzonen sind 
auf den aktuellsten Stand zu bringen (GA-
öL-Verträge) 

 
Die Abgrenzungen sind mit dem neuen 
Schutzkonzept, erarbeitet durch Dr. Jonas 
Barandun, abgeglichen worden, welches 
auch Basis für die neuen GAöL-Verträge 
war. 

Landschaftsschutzzonen 
Die Abgrenzung steht z.T. (Egg/Eggstatt 
und Burg / Burgwis) im Widerspruch zum 
KRP. Abweichungen sind zu begründen. 

 
Die Abgrenzungen gemäss kantonalem 
Richtplan wurden übernommen. 

Naturobjekte 
Obwohl an der SchutzVo einige Änderun-
gen vorgenommen wurden, sind für die 
Revision die bestehenden Objekte zu über-
prüfen und auf ihren Erhaltungszustand und 
Pflegebedarf zu beurteilen. Allfällige Ände-
rungen sind aufzulisten und zu begründen. 
Die aufgelisteten Objekte sind bei der Be-
arbeitung zu berücksichtigen. 
Ob es noch weitere geschützte Waldstand-
orte neben Glatt-Wissenbach gibt, muss mit 
Forstamt geprüft werden. 

 
Die Naturobjekte sind im Detail nochmals 
überprüft worden. Die aus der Überprüfung 
resultierenden Anpassungen sind in die 
Schutzverordnung eingeflossen. 
Das Forstamt hat im Anschluss an die Vor-
prüfung darauf verzichtet, zum heutigen 
Zeitpunkt Schutzgegenstände im Wald zu 
definieren. 
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Ergebnis Vorprüfung Energierichtplan  
 

Umsetzun g 

Der Erlass eines ERP wird begrüsst, der 
Gemeinde wird zu diesem weitsichtigen 
Schritt gratuliert. Die Änderungen gemäss 
III. Nachtrag zum EnG ab 1.1.2010 sind zu 
berücksichtigen. Danach werden Gemein-
den ab 7000 E verpflichtet ein Energiekon-
zept zu erstellen. Die Abstimmung von 
Massnahmen und Förderprogrammen zwi-
schen Gemeinde und Kanton ist wichtig. 

Kenntnisnahme 
Das Erfordernis eines Energiekonzeptes 
wird zusätzlich in den Richtplan aufge-
nommen. 
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Anhang 3 
Kapazität Zonenplan 
 
 
Rechtsgrundlage 
 
Bundesgesetz über die Raumplanung – Raumplanungsgesetz (RPG) 
Mit Artikel 1 RPG wird von Bund, Kantonen und Gemeinden die Koordination einer er-
wünschten Besiedlungsordnung vorgeschrieben. Es wird eine haushälterische Nutzung 
des Bodens verlangt. 
 
Der Artikel 15 RPG schreibt vor, dass die Bauzonen so zu dimensionieren sind, dass die-
se voraussichtlich in den nächsten 15 Jahren benötigt und erschlossen werden. Dies sind 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Abschätzung des tatsächlichen Bauzonenbe-
darfs. 
 
 
Methodik 
 
Grundsatz 
Die Baulandkapazität eines Zonenplans wird auf einen Zeithorizont von 15 Jahren und die 
Siedlungsentwicklung im kommunalen Richtplan auf ca. 25 Jahre dimensioniert. Der Ka-
pazitätsnachweis erfolgt gemäss der SIA Norm 422 mit mittlerer Bearbeitungstiefe. Dabei 
werden Faktoren wie die theoretische Ausnützung gemäss Baureglement, der tatsächli-
che Ausbaugrad der Grundstücke, der Wohnflächenbedarf je Einwohner (m2 Bruttoge-
schossfläche – BGF) und der Wohnanteil je Zone berücksichtigt. Aus dieser Berechnung 
der theoretischen Kapazität lässt sich die zonenspezifische Einwohnerdichte in E/ha auf-
zeigen.  
 
Erfahrungsgemäss ist die tatsächliche Dichte, und somit die tatsächliche Kapazität, gerin-
ger als die raumplanerisch sinnvollen und somit theoretisch avisierten Werte. Um den 
Dichtevergleich zwischen Ist- und Sollzustand zu ermöglichen, wird mit Einwohnern pro 
Hektar (E/ha) gerechnet. Für die Zonen ohne Ausnützungsbeschränkung (WG S, Kernzo-
ne, Weilerzone) werden Erfahrungswerte für E/ha angenommen. Ausserhalb der Bauzone 
(Landwirtschaftszone) wird die Anzahl der Wohneinheiten geschätzt und eine Bewohner-
zahl mit 2.5 Einwohnern pro Wohnung angenommen, was ca. 500 Einwohnern ausser-
halb der Bauzone entspricht. 
 
Abminderungsfaktoren 
Die theoretische Einwohnerkapazität des Zonen- / Richtplans wird durch verschiedene 
Faktoren beeinflusst. Infolge der Überalterung und Vereinzelung (Single-Haushalte) aber 
auch wegen des steigenden Komfortbedarfs nimmt der Wohnflächenverbrauch pro Ein-
wohner zu. 
 
Gemäss Untersuchungen der Bundesämter für Statistik bzw. für Wohnungswesen lag 
dieser Wert im Jahr 2000 bei knapp 44 m2. Dem ging eine Steigerung um ca. 10 m2 zwi-
schen 1980 und 2000 voraus. Für den Wohnflächenmehrbedarf kann somit ein Zuwachs 
von ca. 5 m2 je Einwohner pro Dekade (in den letzten vier Jahrzehnten von ca. 4 m2) er-
mittelt werden. Bei der Annahme, dass sich dieser Trend in den letzten zehn Jahren fort-
gesetzt hat, läge der Durchschnittswert somit bei 49 m2 pro Einwohner. In der eher ländli-
chen Lage von Flawil wird ein Wohnflächenverbrauch pro Einwohner über dem schweize-
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rischen Durchschnitt angenommen. Für den vorliegenden Kapazitätsnachweis wird daher 
ein Flächenbedarf zwischen 45 m2 und 55 m2 angenommen. Die hohen Werte sind vor-
nehmlich in Bauzonen mit niedriger Dichte vorzufinden. Um diesem Trend, auch im Sinne 
der inneren Verdichtung, entgegen zu wirken, wird unter anderem das siedlungspolitische 
Ziel verfolgt, bestehende Verdichtungspotenziale (Gebiete mit einem Ausbaugrad 
< 100 %) im Siedlungsgebiet effektiver zu nutzen.  
 
Diesen Umständen wird mit dem Kapazitätsnachweis Rechnung getragen. Es wurden 
folgende Annahmen getroffen: 
-  Reduktion der theoretischen Bauzonenkapazität von 0.9 % pro Jahr 
-  Steigerung der theoretischen Bauzonenkapazität von 0.4 % pro Jahr 
 
Aus diesen Werten resultiert eine effektive Abminderung des Fassungsvermögens sowohl 
innerhalb als auch ausserhalb Bauzone von 0.5 % pro Jahr. Diese Abminderung ent-
spricht einem Wohnflächenmehrbedarf von ca. 2 m2 je Einwohner pro Dekade. Dieser 
Wert ist deutlich geringer als der statistisch ermittelte Wert von 4 m2 bis 5 m2. Dadurch 
soll dem Mehrbedarf durch Komfortsteigerung siedlungspolitisch entgegengewirkt werden. 
Ebenso ist wegen steigenden Bau- und Baulandkosten in Zukunft eine Abflachung des 
Wohnflächenmehrbedarfs zu erwarten. Dies wird bei der Beurteilung des Fassungsver-
mögens der Baulandreserven auf Richtplanhorizont zusätzlich berücksichtigt – für diesen 
Zeitraum wird mit einer effektiven Abminderung von nur 0.4 % pro Jahr gerechnet. 
 
Die Erhältlichkeit bestehender Bauzonenreserven ist ein grosser Unsicherheitsfaktor, der 
die tatsächliche Kapazität zusätzlich beeinträchtigt. Diesem Umstand wird jedoch im 
nachfolgenden Nachweis nicht Rechnung getragen – gemäss geltendem Recht dürfen nur 
erhältliche Flächen als Bauzone ausgeschieden werden – für bisher unbebaute Reserven 
wird eine Erhältlichkeit von 100 % vorausgesetzt. 
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Wachstumsprognose 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Entgegen sonst eher rückläufiger Bevölkerungszahlen in ländlichen Siedlungsräumen 
erfreut sich Flawil im Spannungsfeld der Regionen Wil und St. Gallen einer relativ stabilen 
Bevölkerungsentwicklung mit einer Zunahme von durchschnittlich 0.55 % pro Jahr über 
die letzten 29 Jahren (1980 – 8'542 EW; 2009 – 9'894 EW). In Anbetracht der zurücklie-
genden Entwicklung und der unverändert hohen Nachfrage trifft die beobachtete bzw. 
prognostizierte Abflachung der Bevölkerungszunahme im schweizerischen Durchschnitt 
nicht zu. Daraus lässt sich auch zukünftig ein relativ stabiles Wachstum ableiten. Daher 
wird auch weiterhin ein Wachstum von ca. 0.55 %/a avisiert. Dieser Zielwert wird der Be-
völkerungsprognose als jährliches lineares Wachstum zu Grunde gelegt. Für den Zonen-
planhorizont (15 Jahre) wird eine Anzahl von ca. 10'820 EW und für den Richtplanhorizont 
(25 Jahre) eine Anzahl von fast 11'360 EW prognostiziert. 
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Kapazitätsnachweis 
Um eine einheitliche Beurteilungsbasis zu erhalten, beziehen sich alle Kapazitätsnach-
weise auf das Basisjahr 2009. Für den rechtskräftigen Zonenplan wird der gesetzeskon-
forme Zeitraum von 15 Jahren veranschlagt. Für die aktuelle Richt- / Zonenplanung kann 
ein Abschluss (Rechtskraft) im Jahr 2011 erwartet werden. Somit liegen die Horizonte der 
1. Etappe (Zonenplanhorizont) bei 2026 und der 2. Etappe (Richtplanhorizont) bei 2036. 
Der Zonenplanhorizont ist besonders relevant, da dieser gemäss Bundesrecht4, den vor-
aussichtlichen 15-Jahresbedarf an Bauzonen nicht überschreiten darf. 
 
 
Fassungsvermögen rechtskräftiger Zonenplan per 2009 
 
Flächenbilanz rechtskräftiger Zonenplan  
Die Gemeinde verfügt über ca. 27 ha Baulandreserven. Davon entfallen ca. 19 ha auf die 
Zonen mit hohem Wohnanteil (Wohn-, Wohn-Gewerbe- und Kernzonen): 
 

 
  

                                                
4 Art. 15 lit. b. Bundesgesetz über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz – RPG), SR 700 

Gebietstyp  
 

total in 
ha 

bebaut in 
ha 

unbebaut in  
 ha  % 

Wohnzone WE 10.9 10.7 0.2 1.8 
Wohnzone W2 58.9 50.1 8.8 14.9 
Wohnzone W3 15.6 13.0 2.6 16.6 
Wohnzone W4 5.2 4.9 0.3 5.8 
Wohn- und Gewerbezone WG2 7.3 6.6 0.7 9.6 
Wohn- und Gewerbezone WG3 34.0 27.8 6.2 18.3 
Wohn- und Gewerbezone WG4 5.4 4.9 0.5 9.2 
Wohn- und Gewerbezone WGS 4.0 4.0 0.0 0.0 
Kernzone KE 5.9 5.7 0.2 3.4 
Weilerzone WL 1.1 1.1 0.0 0.0 
Zone f. öffentliche Bauten und Anlagen 
OeB 30.8 30.8 0.0 0.0 

Gewerbe-Industriezone GI (A, B und C) 43.0 35.6 7.4 17.2 
Summe  222.2 195.2 26.9  



 

32 

 
Fassungsvermögen überbaute Gebiete 
 
Gebietstyp  
 

Fläche in ha  Dichte in 
E/ha 

Einwohner 
(E) 

Wohnzone WE 10.7 44 469 
Wohnzone W2 50.1 65 3'244 
Wohnzone W3 13.0 91 1'189 
Wohnzone W4 4.9 126 614 
Wohn- und Gewerbezone WG2 6.6 55 360 
Wohn- und Gewerbezone WG3 27.8 67 1'866 
Wohn- und Gewerbezone WG4 4.9 86 424 
Wohn- und Gewerbezone WGS 4.0 118 477 
Kernzone KE 5.7 123 707 
Weilerzone WL 1.1 40 43 
Zone f. öffentliche Bauten und Anlagen OeB 30.8 6 185 
Gewerbe-Industriezone GI (A, B und C) 35.6 5 178 
Fassungsvermögen per 2009 195.2   9'392 

 
Für die Erhebung des Fassungsvermögens wurden Stichproben zum Überbauungsgrad je 
Bauzone erhoben. Die daraus resultierenden Einwohnerdichten je Hektar weichen von 
den raumplanerisch sinnvollen Zielgrössen ab, da sie den Ist-Zustand wiedergeben. 
 
 
 
Fassungsvermögen unüberbaute Gebiete 
 
Gebietstyp  
 

Fläche in ha  Dichte in 
E/ha 

Einwohner 
(E) 

Wohnzone WE 0.2 68 14 
Wohnzone W2 8.8 80 707 
Wohnzone W3 2.6 106 276 
Wohnzone W4 0.3 137 41 
Wohn- und Gewerbezone WG2 0.7 68 47 
Wohn- und Gewerbezone WG3 6.2 78 484 
Wohn- und Gewerbezone WG4 0.5 94 47 
Wohn- und Gewerbezone WGS 0.0 118 0 
Kernzone KE 0.2 123 25 
Weilerzone WL 0.0 40 0 
Zone f. öffentliche Bauten und Anlagen OeB 0.0 6 0 
Gewerbe-Industriezone GI (A, B und C) 7.4 5 37 
Fassungsvermögen per 2009 26.9   1’641 

 
Fassungsvermögen per 2009 total (inkl. EW ausserhalb Bauzone) 10'7935 
 
 
                                                
5 Verlust Fassungsvermögen – 742 EW (innerhalb und ausserhalb Bauzone) über 15 Jahre 
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Der rechtskräftige Zonenplan weist, inklusive der Einwohner ausserhalb der Bauzone, 
eine (theoretische) Kapazität für 10'793 Einwohner auf, was dem prognostizierten Wachs-
tum von 10'819 (Wachstum von 0.55 % pro Jahr) annähernd entspricht (vgl. Graphik Be-
völkerungsentwicklung). Es ergibt sich ein rechnerisches Defizit für nur 26 Einwohner. Die 
Zonenplanrevision verfolgt also primär die Ziele, bestehende Bauzonen auf ihre Eignung 
zu überprüfen und gegebenenfalls einer geeigneteren Zone zuzuweisen sowie die innere 
Verdichtung voranzutreiben.  
 
 
Fassungsvermögen Zonen- und Richtplan per 2009 
Der Vergleich der noch vorhandenen Kapazität des Zonenplans mit der Kapazität des 
neuen Zonen- und Richtplans, welche die angestrebte Entwicklung bis ins Jahr 2036 ge-
währleisten sollen, zeigt den Bedarf an zusätzlichen Bauzonen. Beim Zonenplan (ZPL) 
wird die bis Ende 2026 vorhandene Kapazität ausgewiesen, beim Richtplan (RPL) die 
Gesamtkapazität, der für die Entwicklung bis ins Jahr 2036 bezeichneten unüberbauten 
Flächen. 
 
Es ist davon auszugehen, dass die neuen Baugebiete mit Ausnahme der Wohnzonen W2 
(gehobenes Wohnen) deutlich höhere Bevölkerungsdichten als bisher aufweisen werden. 
Dies aus folgenden Gründen: 
-  Gegenüber der Vergangenheit höhere Baulandpreise führen insbesondere im kom-

merziellen Hochbau zur besseren Ausnützung der Grundstücke. 
-  Die Wohnungsbelegung von Neubauten ist höher als von Altbauten. 
 
 
Flächenbilanz Zonenplanentwurf (1. Etappe) 
 

 
  

Gebietstyp  
 

total in 
ha 

bebaut in 
ha 

unbebaut in  
 ha  % 

Wohnzone WE 11.1 10.7 0.4 3.6 
Wohnzone W2 58.3 49.5 8.8 15.1 
Wohnzone W3 16.8 13.2 3.7 22.0 
Wohnzone W4 5.1 4.8 0.3 5.9 
Wohn- und Gewerbezone WG2 11.1 10.4 0.7 6.3 
Wohn- und Gewerbezone WG3 33.6 27.1 6.5 19.3 
Wohn- und Gewerbezone WG4 5.3 4.8 0.5 9.4 
Kernzone KE 6.3 6.1 0.2 3.2 
Weilerzone WL 1.1 1.1 0.0 0.0 
Intensiverholungszone IE 0.4 0.4 0.0 0.0 
Zone f. öffentliche Bauten und Anlagen 
OeB 31.9 31.9 0.0 0.0 

Gewerbe-Industriezone GI (A, B und C) 45.2 35.3 9.9 21.9 
Summe  225.5 195.3 30.2  
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Fassungsvermögen überbaute Gebiete per 2009 (1. Etappe) 
 
Gebietstyp  
 

Fläche in ha  Dichte in 
E/ha 

Einwohner 
(E) 

Wohnzone WE 10.7 44 468 
Wohnzone W2 49.5 65 3’208 
Wohnzone W3 13.2 91 1’201 
Wohnzone W4 4.8 126 602 
Wohn- und Gewerbezone WG2 10.4 80 829 
Wohn- und Gewerbezone WG3 27.1 67 1'824 
Wohn- und Gewerbezone WG4 4.8 86 414 
Kernzone KE 6.1 123 753 
Weilerzone WL 1.1 40 44 
Intensiverholungszone IE 0.4 0 0 
Zone f. öffentliche Bauten und Anlagen OeB 31.9 6 191 
Gewerbe-Industriezone GI (A, B und C) 35.3 5 176 
Fassungsvermögen per 2009 195.4   9’344 

 
 
Fassungsvermögen unüberbaute Gebiete per 2009 (1. Etappe) 
 
Gebietstyp  
 

Fläche in ha  Dichte in 
E/ha 

Einwohner 
(E) 

Wohnzone WE 0.4 67 27 
Wohnzone W2 8.8 80 700 
Wohnzone W3 3.7 105 389 
Wohnzone W4 0.3 136 41 
Wohn- und Gewerbezone WG2 0.7 74 52 
Wohn- und Gewerbezone WG3 6.5 77 503 
Wohn- und Gewerbezone WG4 0.5 93 47 
Kernzone KE 0.2 123 25 
Weilerzone WL 0 40 0 
Intensiverholungszone IE 0 0 0 
Zone f. öffentliche Bauten und Anlagen OeB 0 6 0 
Gewerbe-Industriezone GI (A, B und C) 9.9 5 50 
Fassungsvermögen per 2009 30.2   1'833 

 
Fassungsvermögen 1. Etappe per 2009 (inkl. EW ausserhalb Bauzone) 10'8836 
 
Der Richtplanentwurf 1. Etappe (Zonenplanhorizont) weist per 2009 inklusive der Einwoh-
ner ausserhalb der Bauzone eine Kapazität für ca. 10’880 Einwohner auf. Dieses Fas-
sungsvermögen übersteigt das Wachstumsziel von ca. 10'820 Einwohnern im Jahr 2026 
geringfügig um ca. 60 EW. 
 

                                                
6 Verlust Fassungsvermögen – 843 EW (innerhalb und ausserhalb Bauzone) über 17 Jahre (15 Jahre zzgl. Zeitraum bis 
Rechtskraft ZPL-Entwurf) 
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Fassungsvermögen Richtplangebiete per 2009 (2. Etappe) 
 
Gebietstyp  
 

Fläche in ha  Dichte in 
E/ha 

Einwohner 
(E) 

Wohnzone W2 2.7 77 207 
Wohnzone W3 4.2 100 420 
Intensiverholungszone IE 0.6 0 0 
Fassungsvermögen per 2009 7.5   625 

 
Fassungsvermögen Richtplanentwurf total per 2009 11'4007 
 
Der Richtplanentwurf weist per 2009 inklusive der Einwohner ausserhalb der Bauzone 
eine gesamthafte Kapazität für ca. 11’400 Einwohner auf. Dieses Fassungsvermögen 
entspricht dem Wachstumsziel von ca. 11'363 Einwohnern im Jahr 2036. 
 
 
Fazit 
 
Richt- und Zonenplanentwurf könnten per 2009 theoretisch ein lineares jährliches Bevöl-
kerungswachstum von 0.59 % bis 2026 (10'883 EW) und von 0.56 % bis 2036 (11'400 
EW) aufnehmen. Dies würde dem prognostizierten Entwicklungsbedarf der Gemeinde 
Flawil für den nächsten Zonenplanhorizont genügen, das Entwicklungsziel von 0.55 %/a 
aber überschreiten. Die Reserven der 2. Etappe können trotz des steigenden Wohnflä-
chenbedarfs das prognostizierte Wachstum (11'363 EW) befriedigen. 
 
Die der Berechnung zugrunde liegenden theoretischen Parameter basieren auf der An-
nahme, dass die unüberbauten Flächen zu 100 % erhältlich sind und dass die zulässige 
Ausnützung der Zonen zu 100 % erreicht wird. Bereits im rechtsgültigen Zonenplan ein-
gezonte Flächen, welche nicht oder nur gegen unverhältnismässige Entschädigungsforde-
rungen erhältlich wären, bleiben aber in der Planung erhalten. Dadurch reduziert sich der 
reale Prozentsatz der Erhältlichkeit, selbst wenn die neu eingezonten Flächen vollständig 
erhältlich sind. Bei Annahme einer Gesamterhältlichkeit von z. B. 95 % ergäbe sich ein 
jährliches Bevölkerungswachstum von 0.53 %. 
 
Gegenüberstellung 
 
 
 

Zonenplan, b e-
stehend 

Zonenplan, neu  Richtplan  

    
unüberbaute Bauzonen mit Wohn-
anteil in ha 

19.5 21.6 7.5 

Einwohnerkapazität der unüberbau-
ten Flächen  

1'640 (100 % er-
hältlich) 

1'830 (100% 
erhältlich) 

625 (100% er-
hältlich) 

    
theoretische Gesamtbevölkerung 10'793 10'883 11'400 
Bevölkerungsprognose (0.55 %/a 
bis 2036) 

10'819 –  
Defizit für 26 EW 

10'819 –  
Überangebot für 
64 EW 

11'363 –  
Überangebot für 
37 EW 

 
                                                
7 Verlust Fassungsvermögen – 567 EW (innerhalb und ausserhalb Bauzone) über 10 Jahre 
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Die Summe der Entwicklungsflächen bis zum Jahr 2026 zeigt ein rechnerisches Überan-
gebot an Flächen für ca. 64 Einwohner, da die Berechnung auf unterschiedlichen Para-
metern beruht und demzufolge entsprechenden Schwankungen unterliegt, kann von der 
Erfüllung des prognostizierten Bedarfes ausgegangen werden. Auf Richtplanhorizont kön-
nen die in Aussicht genommenen Flächen den rechnerischen Bedarf vollständig decken. 
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Anhang 4 
Ergänzungen zur Kapazitätsberechnung - Abklärungen der Erhältlichkeit 
 
Mit Schreiben vom 18. Januar 2010 sind die Eigentümer der von Einzonungen betroffe-
nen Parzellen aufgefordert worden, ihre Zustimmung zu bekunden. 
 
Das Ergebnis kann wie folgt zusammengefasst werden. 
 
GS 8 GI 
 (Kein Bauvorhaben geplant; zur Bebauung freigegeben; Fazit: i.O.) 
 
GS 9/1739 GI 
 (Bauvorhaben geplant; nur teilw. zur Bebauung freigegeben, wenn 

nicht GI; Fazit: übergeordnete raumplanerische Zielsetzung geht vor; 
wird sich im Rechtsmittelverfahren zeigen) 

 
GS 55 W2 
 (Kein Bauvorhaben geplant; momentan nicht zur Bebauung freigege-

ben, da Pferdeanlage; Fazit: spätere Erhältlichkeit nicht ausgeschlos-
sen; kann inmitten im Dorf nicht ausgezont werden; belastet momen-
tan Kapazität) 

 
GS 837 W3 
 (Bauvorhaben geplant (mittelfristig); momentan nicht zur Bebauung 

freigegeben - Reserve für Eigenbedarf; Fazit: kann inmitten Dorf nicht 
ausgezont werden; belastet aber Kapazität) 

 
GS 897 W2 
 (Bauvorhaben geplant; zur Bebauung freigegeben; Fazit: i.O.) 
 
GS 937 W2 
 (Kein Bauvorhaben geplant; nicht zur Bebauung freigegeben; 
 Fazit: kann inmitten Dorf nicht ausgezont werden; belastet Kapazität) 
 
GS 1040 W2 
 (Kein Bauvorhaben geplant; zur Bebauung freigegeben; Fazit: i.O.) 
 
GS 1623/1848 W2 
 (Kein Bauvorhaben geplant; teilweise überbaubar; 
 nicht zur Bebauung freigegeben; Fazit: Umzonung in Grünzone) 
 
GS 1743 GI B 
 (Bauvorhaben geplant; nur zur Bebauung freigegeben, wenn Wohn-

blöcke; Fazit: übergeordnete raumplanerische Zielsetzung geht vor; 
wird sich im Rechtsmittelverfahren zeigen) 

 
GS 2882 W2 
 (Kein Bauvorhaben geplant; Nicht zur Bebauung freigegeben; Fazit: 

kann inmitten im Dorf nicht ausgezont werden; belastet Kapazität) 
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Anhang 5 
Richtplan 8 - Allgemeine Zielsetzungen des Gemeinderates 
 
 
Einführung 
Gemäss Art. 4 BauG stellt die politische Gemeinde durch die Ortsplanung die zweckmäs-
sige Nutzung des Bodens sowie die geordnete Besiedlung und die bauliche Entwicklung 
des Gemeindegebietes sicher. 
 
Dabei nehmen Richtpläne nach Art. 5 BauG eine besondere Stellung als Führungsinstru-
ment des Gemeinderates ein. Die politische Gemeinde erstellt die für die Ortsplanung und 
für den Ausbau der Infrastruktur notwendigen Richtpläne, wie Siedlungs-, Landschafts-, 
Verkehrs- und Versorgungspläne. Die Richtpläne sollen aufgrund des Bestehenden und 
des Voraussehbaren Aufschluss geben insbesondere über die wichtigsten Verkehrsanla-
gen, über die künftigen Bauzonen und die Landwirtschaftsgebiete, über die Anlagen der 
Energie- und Wasserversorgung, der Abwasser- und Abfallbeseitigung sowie über die 
Erholungsräume, die zu schützenden Landschaften, Natur- und Kulturobjekte. 
 
Dabei ist wichtig, dass die Richtpläne für die mit der Planung beauftragten Organe und 
Behörden wegleitend sind. 
 
Damit der Richtplan auch als strategisches Führungsinstrument umgesetzt werden kann, 
wird er öffentlich gemacht und auch intern angewendet. Sämtliche Verwaltungsabteilun-
gen, Kommissionen und Bereiche haben bei ihren Handlungen darauf Rücksicht zu neh-
men und Entscheide auf den Richtplan abzustützen. Beispielsweise wird auch das Ver-
kehrskonzept überarbeitet. Ebenso wurden die strategischen Ziele 2009/12 mit dem 
Richtplan abgestimmt. 
 
Damit der Flawiler Richtplan nicht «verstaubt», wird dieser – analog zum kantonalen 
Richtplan – jährlich zu überarbeiten sein. Ziel ist, dass jeweils die aktuellen Bedürfnisse 
zeitgerecht aufgenommen werden können. Mit der vorliegenden Auflage der Nutzungs-
planung ist bereits die erste Revision des Richtplanes erfolgt. 
 
 
Schwerpunkte 
Gemeinsam wurde festgestellt, dass sich Flawil als Wohngemeinde hervorragend eignet. 
Die gute Bahnerschliessung, das breite Einkaufsangebot und die Naherholungsmöglich-
keiten sind Qualitätsmerkmale, welche für alle Personengruppen attraktiv sind. 
 
Diese Qualitätsmerkmale sind in Bezug auf die Zentrumsentwicklung insbesondere für die 
Personengruppen 50Plus9 und DINKIES10 attraktiv. Mit diesem Fokus kann sich Flawil 
klar von den umliegenden Gemeinden abheben. Mit der Siedlungsentwicklung sollen Vor-
aussetzungen geschaffen werden, die das Angebot von vielfältigen Wohnformen in Zent-
rumslage ermöglichen. Dafür müssen beispielsweise die Revitalisierung und Umnutzung 
von Altliegenschaften gefördert werden. Ebenso sind Ersatzbauten an attraktiven Lagen 
zu prüfen. Auch damit verbunden sind ein gutes Angebot im Gesundheits- und Fitness-
sektor und ein entsprechendes Kulturangebot. 
 

                                                
8 Stand vom 28. April 2009 (vor der Gemeindeabstimmung über das Feuerwehrdepot) 
9 zukünftig starke Zunahme der Bevölkerungsgruppe älter als 50 Jahre 
10 DINKIES = double income, no kids = Zunahme der Bevölkerungsgruppe der Doppelverdiener ohne Kinder 
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Dabei will der Gemeinderat auch die Familien nicht vernachlässigen und mit einer mass-
vollen Siedlungserweiterung auch neuen Wohnraum in familienfreundlichem Umfeld 
schaffen. 
 
Ebenfalls stellen sich im Lichte der Weiterentwicklung der Gemeinde als Wohn-, Arbeits- 
und Einkaufsort Fragen der nachhaltigen Bewältigung des motorisierten Individualver-
kehrs. 
 
 
Gliederung 
Die kommunale Richtplanung der Gemeinde Flawil setzt sich aus folgenden Bestandteilen 
zusammen: 
- Richtplankarte 
- Energierichtplankarte 
- Richtplantext 
Der Richtplantext bildet zusammen mit der Richtplankarte die kommunale Richtplanung 
gemäss Art. 5 BauG für das gesamte Gemeindegebiet Flawils. 
 
Verbindlichkeit 
Die Richtplanung ist ein Führungs- und Koordinationsinstrument der Planungsbehörde 
und legt dazu für die Sachbereiche Siedlung, Verkehr, Natur und Landschaft sowie Infra-
struktur und Energie die Planungsziele fest. Sie ist für die Behörden wegleitend, hat je-
doch direkt keine grundeigentümerverbindliche Wirkung. Dazu bedarf die Richtplanung 
der Umsetzung mittels der Nutzungsplanung. Ein massgeblicher Teil des Richtplaninhal-
tes wird überhaupt nicht grundeigentümerverbindlich umgesetzt, sondern weist die Be-
hörde lediglich an, im Sinne des Planungsinhaltes tätig zu werden. 
 
Planungshorizont 
Mit den Koordinationsblättern werden Festsetzungen getroffen, welche für die jeweiligen 
Massnahmen einen Realisierungszeitraum / -horizont definieren. Daraus wird ersichtlich, 
in welchem Zeitraum mit einer Umsetzung zu rechnen ist bzw. wann diese durch die Ge-
meinde initiiert / vorbereitet wird. Dies ist besonders erforderlich, um einer nachhaltigen 
Siedlungsentwicklung mit zurückhaltender Bodenbeanspruchung gerecht zu werden. 
 
Verkehrskonzept Flawil 
Im Fachbereich Verkehr hat der Gemeinderat im Jahre 2002 einen Auftrag für ein Ver-
kehrskonzept erteilt. Das Ergebnis wurde am 23.12.2003 vom Gemeinderat als Grundlage 
für weitere Entscheidungen verabschiedet. Es wurde im März 2004 öffentlich bekannt 
gemacht. Das Konzept sieht einenteils eine Neugestaltung im Zentrum vor und andern-
teils wird die Hierarchie des Verkehrssystems für den Langsamverkehr, den motorisierten 
Individualverkehr und den öffentlichen Verkehr aufgezeigt. Der bisherige Verkehrsricht-
plan von 1986 wurde in der Folge aufgehoben, dem neuen Verkehrskonzept 2004 wurde 
aber nicht der Stellenwert eines Richtplans gemäss Art. 5 BauG zugeordnet. So sind die 
Aussagen und Massnahmen in der Richtplanung in den Sachbereichen Siedlung - Gestal-
tung und Verkehr umgesetzt. 
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Erläuterungen Richtplan 
 
1. Siedlung 

 
1.1. Übergeordnete Zielsetzungen 

 
Folgende Zielsetzungen werden in der Richtplanung formuliert: 
 
- Konsequente Positionierung der Eigenständigkeit der Gemeinde zwischen den 

Regionen (Koordination mit Wirtschaftsförderung / Marketing) 
- Bewusstes Herausstellen der Vorteile einer nicht stark verkehrsbelasteten Lage 
- Nutzen des ortsbaulichen Potenzials im Sinne der Unverwechselbarkeit und Identi-

tätsstiftung der Gemeinde Flawil 
- Konsequente Ausrichtung der Bauentwicklung auf die Haltepunkte des (künftigen) 

öffentlichen Verkehrs 
- Qualitative Verdichtung an zentralen Lagen, Reaktivierung innerer Nutzungsreser-

ven 
- Schaffung attraktiver Wohnungsangebote an zentrumsnahen Standorten mit den 

Zielgruppen: Singles, kinderlose Paare und der Altersgruppe über 50 Jahre mittels 
Arealentwicklungskonzepten 

- Aufwertung von Quartieren im Umfeld der Schulstandorte 
- Sicherstellung der Erhältlichkeit von Land durch frühzeitige Vereinbarungen mit 

den Grundeigentümern 
- Harmonische Einbettung des Siedlungskörpers in die Landschaft (Ortsbild in 

Wechselwirkung mit Landschaftsbild) 
- Förderung der Ortsentwicklung im Sinne einer zentrumsbezogenen Siedlungsent-

wicklung, auch nördlich der Bahnlinie 
 
 

Siedlungsentwicklung nach innen 
Die Richtplanung sieht für die Siedlung das vorrangige Ziel der Gemeindeentwick-
lung nach innen vor. Flawil verfügt im Zentrum und in zentrumsnahen Lagen über 
Baulandreserven respektive über Flächen, welche aufgrund ihrer zentralen Lage 
über ein hohes ortsbauliches Potenzial verfügen. Diese begründen sich einesteils in 
der Strukturänderung der ehemals industriell genutzten Flächen und Bauten der 
letzten zehn bis fünfzehn Jahre und andernteils an baulich nicht genutzten oder 
schlecht genutzten Baulandparzellen. 
 

 
Massvolle Siedlungserweiterung 
- Etablierung als Wohnstandort durch zurückhaltende neue Ausscheidung attrakti-

ver, auf das Zentrum bezogener Wohnflächen 
- Schaffung eines massvollen Baulandangebots für attraktive Wohnlagen in famili-

enfreundlichem Umfeld unter Berücksichtigung des Bezuges zur Landschaft 
- Sicherstellung der Erhältlichkeit durch frühzeitige Vereinbarungen mit den Grund-

eigentümern 
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 Gewerbefreundlicher Standort 
- Erhalt ausreichender Entwicklungsmöglichkeiten für bestehende Gewerbe- und 

Dienstleistungsbetriebe am angestammten Standort, fallweises Baulandangebot 
für attraktive Unternehmen 

- Förderung der Ansiedlung von KMU-Betrieben im Gewerbe- und Dienstleistungs- 
sektor 

- Förderung insbesondere bestehender Betriebe, die der Deckung des täglichen 
Bedarfes dienen 

- Sicherung von Gewerbeflächen an verkehrsgünstigen Standorten, insb. mit der 
Möglichkeit eines Bahnanschlusses 

 
 
1.2. Prioritäten der Siedlungsflächen 

Mit Ausnahme der Siedlungsgebiete Sonnental 2. Etappe, Mittlerer Bootsberg II so-
wie Oberer Botsberg II werden alle im Richtplan festgelegten Gebiete in den Zonen-
plan aufgenommen. 
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2. Verkehr 

- Förderung einer nachhaltigen Anbindung an die Wirtschaftszentren, Arbeitsplatz-
standorte und Standorte höherer Bildungseinrichtungen durch ein auf die Bedürf-
nisse der Gemeinde abgestimmtes Angebot des öffentlichen Verkehrs 

- Berücksichtigung des Verkehrskonzeptes (auf RP-Ebene) mit  
- Förderung des innerörtlichen Langsamverkehrs 

 
 
3. Natur- und Landschaft 

- Erhalt und Ausbau der Landschaft im ökologischen Verbund 
- Reaktion des Siedlungskörpers auf die Kulturlandschaft, insbesondere bei der 

Ausbildung von Ortsrändern und Übergängen 
- Verträgliche Vernetzung von Siedlung und Landschaft 
- Stärken der landwirtschaftlich genutzten Kulturlandschaft durch Erhalt und Ausbau 

zusammenhängender Nutzflächen 
- Schutz wertvoller Orts- und Landschaftsbilder 
- Harmonisieren von Naherholungs- und ökologischer Funktion 

 
 
4. Infrastruktur 
 
 Oberziel 

- Sicherung der hohen Versorgungsqualität / Erhalt Infrastruktur 
 
Bildung 
- Längerfristige Auslastung und Erhalt der bestehenden Schulanlagen durch konso-

lidierte Bevölkerungsentwicklung bzw. zusätzliche Bildungsangebote (z.B. Er-
wachsenenbildung) 

 
 Einkauf 

- Erhalt und Stärkung der hervorragenden Versorgung im Hinblick auf die Attraktivi-
tät und Eigenständigkeit der Gemeinde (Waren des täglichen / wöchentlichen Be-
darfes) 

 
 Erholung/Freizeit 

- Nutzung und Ausbau des landschaftlichen Potenzials als Naherholungsraum 
- Förderung des aktiven Dorflebens als Identitätsstifter 
- Anpassung der Kultur- / Freizeitangebote an die Bevölkerungsstruktur 
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5. Energie 
 
 Oberziel 

- CO2 Reduktion auf dem Gemeindegebiet um ca. 1,5 % pro Jahr 
 
 Teilziele 

- Energieeffizienz steigern und sparsame Nutzung der Energie 
- Verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien 
- Erneuerbare Energien wie Biogas, Holz, Photovoltaik usw. lokal beziehen und ak-

tive Beteiligung bei Investitionen 
 
 Erfolgskontrolle 

- Die energiebezogenen Massnahmen der Gemeinde periodisch auf ihre Wirksam-
keit hin überprüfen 
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Anhang 6 
Übereinstimmung mit übergeordnetem Recht 
 
 
Gemäss Art. 2 der Verordnung über die Raumplanung des Bundes11 sind die raumwirk-
samen Tätigkeiten aufeinander abzustimmen – bei allfälligen Handlungsspielräumen sind 
die Interessen gemäss Art. 3 RPV gegeneinander abzuwägen. 
 
 
1. Ziele der Raumplanung 

 
Haushälterische Nutzung des Bodens 
- Anpassung der Bauzonendimensionierung an den tatsächlichen Bedarf für die 

nächsten 10 - 15 (Zonenplan) beziehungsweise 15 - 25 Jahre (Richtplan) 
- Die Kapazitätseinschätzung beruht auf diesen Vorgaben (vgl. Anhang 3). 

- Einzonungen unter der Voraussetzung der Erhältlichkeit des Bodens 
- Berücksichtigung der inneren Verdichtung 

- Verlegen des Schwerpunktes der Entwicklung Flawils auf die Innenentwicklung  
  mit Arealaufwertungen und innerer Verdichtung (vgl. Massnahmen S 1, S 3.1). 

 
 Ordnung der Besiedelung 

- Konzentration der Siedlungsschwerpunkte an den gut erschlossenen, zentralen 
Lagen und 

- Stärkung des regionalen Zentrumsbereiches 
- durch Anordnung von Neubaugebieten in Fussdistanz zu Haltestellen des ÖV,  
  insbesondere des Bahnhofes. 

- Siedlungstrennung und –gliederung 
- Freihalten der gliedernden Landschaftselemente wie Bachläufe und Waldabstän-
de (vgl. Massnahmen S 1.6, S 2.6). 

 
 Schutz der natürlichen Lebensgrundlage 

- Ausscheidung von Gewässer, Naturschutz-, und Landschaftsschutzgebieten 
- Bezeichnung zusammenhängender Landwirtschaftsgebiete  

- durch Überführung übriger Gemeindegebiete am Siedlungsrand in  
  Landwirtschaftsgebiet (vgl. S 2.7) 
- durch verstärkte Innenentwicklung (vgl. Massnahmen S 1, S 3.1) 

- Schutz von Hecken, Feld- und Ufergehölzen und 
- Erlass einer Schutzverordnung 

- erfolgt (vgl. Massnahmen S5 und Vernehmlassungsunterlagen) 
 
 Wohnliche Siedlungen und räumliche Voraussetzungen für die Wirtschaft 

- Charakter der bestehenden Siedlungen durch entsprechende Schutzbestimmun-
gen berücksichtigt 

- Richtplanvorgaben für die Gestaltung von Neubaugebieten (vgl. Massnahmen S) 
- Bezeichnung von Schutzgebieten für schützenswerte Ortsteile 

- erfolgt durch Übernahme und Erweiterung der Schutz- und Umgebungsschutz- 
  gebiete (vgl. Massnahmen S5 und Vernehmlassungsunterlagen) 

- Sicherung angemessen dimensionierter Gewerbe- und Industriegebiete an gut er-
schlossenen Standorten 

                                                
11 SR 700.1; abgekürzt RPV 
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- durch Überprüfung der rechtsgültigen Nutzungszuweisung und allfälliger 
  Anpassung (vgl. Massnahmen S 1.3.1, S 1.3.2) 
- durch Anordnung in sinnvollem Zusammenhang mit bestehenden Gewerbe- 
  gebieten (vgl. Massnahmen S 2.3.1, S 2.3.4) 
- durch Anordnung mit der Möglichen Nutzung eines Anschlussgleises 
  (Massnahme S 2.3.2) 

 
 Sicherung einer einheitlichen Versorgungsbasis 

- Erhalt von zusammenhängenden Landwirtschaftszonen, Berücksichtigung der 
hochwertigen Fruchtfolge 
- Teilweise innerhalb des weitgehend überbauten Gebietes gelegene Fruchtfolge- 
  flächen sollen zu Gunsten einer kompakten Siedlungsentwicklung überprüft wer- 
  den. 

 
 Gewährleistung der Gesamtverteidigung 

- Planerisch nicht relevant 
 
 
 
2. Grundsätze der Raumplanung 

 
Schonung der Landschaft 
- Schutzvorschriften zu Einzelobjekten und Naturschutzgebieten 
- Bezeichnung von zusammenhängenden Landschaftsschutzgebieten 
- Massnahmen zum Erhalt der Hochstammkulturen und der längerfristigen Vernet-

zung 
- Einordnung der Siedlungen, Bauten und Anlagen durch entsprechende Zonierung 

und Schutzüberlagerungen 
- Erhaltung naturnaher Landschaften und Erholungsräume 

 
 Siedlungsgestaltung nach Bevölkerungsbedürfnissen /-begrenzung 

- Wohn- und Arbeitsgebiete sind soweit beeinflussbar zweckmässig zugeordnet. 
- Erschliessung Öffentlicher Verkehr konzeptionell berücksichtigt 
- Gemeindeintern werden Fuss- und Radwege (u.a. Schulwege) abseits verkehrs-

reicher Strassen gefördert, welche auf öffentliche Zentrums- und Erholungseinrich-
tungen sowie auch speziell auf die Haltestellen des öffentlichen Verkehrs ausge-
richtet sind. 

 
 Sachgerechte Standorte für «öffentliche» Bauten und Anlagen 

- Erhalt und Erweiterung der Zonen für Öffentliche Bauten und Anlagen, soweit für 
längerfristige öffentliche Aufgaben nötig (vgl. Massnahmen S 2.4.1, S 2.4.2, I 1ff, I 
2ff).  
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3. Anforderungen des übrigen Bundesrechts 
 
 Umweltschutz; Immissionen 
 Es erfolgt keine Ausscheidung von empfindlichen Neubaugebieten (Wohnzonen) im 

näheren Umfeld von starken Immissionsträgern (Staatsstrassen, Bahnlinie, Indust-
rie). 

 Eine geringe östliche Teilfläche des Areals Sonnental (Richtplanhorizont), dessen 
ortskernnahe Lage und Nähe zur Bahnstation für dessen Ausscheidung als Wohn-
gebiet ausschlaggebend war, erhält eine minimale Distanz zur Gleisachse von ca. 
30 m und befindet topographisch in einer Höhenlage. (vgl. Massnahmen Nr. S 2.1.1, 
S 3.2.5) 

 Ein konkretes Projekt für das (auf Richtplanebene vorgesehene) GI-Gebiet 
"Schändrich Nord" muss einer allfälligen Lärmimmission durch die Bahn Rechnung 
tragen, indem empfindliche Räume auf die der Bahn abgewandten Seite orientiert 
werden. 

 
 Natur- und Heimatschutz 
 Mit einer entsprechenden Nutzungsvorgabe und dem Objektschutz wird den Anfor-

derungen entsprochen (Schutzverordnung). (vgl. Massnahmen S5 und Kap. 5.3) 
 
 Sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF) 
 Die im kantonalen Übersichtsplan enthaltenen Fruchtfolgeflächen wurden grund-

sätzlich nach Möglichkeit beachtet. Die Ortsplanung verfolgt als übergeordnetes Ziel 
die Siedlungsentwicklung nach Innen. Der Bedarf kann aber nicht ausschliesslich 
durch innere Reserven, Arealentwicklungen und Nachverdichtung gedeckt werden, 
so dass auch die Siedlungsränder in Betracht gezogen werden müssen. Generell 
wird dabei dem Konflikt zwischen FFF und Entwicklung der Vorzug gegeben, als 
dass die Siedlungsentwicklung auf dezentrale Lagen ausweicht, welche in keinem 
ortsbaulichen Kontext stehen. So sind Insbesondere die Entwicklungsgebiete auf 
Richtplanebene, welche unmittelbar an das bestehende Siedlungsgebiet angrenzen, 
auf Grund ihrer Lage, Topografie und Bodenqualität mehrheitlich als Fruchtfolgeflä-
chen ausgewiesen. (vgl. Massnahmen S 2.1.1, S 2.1.3, S 2.1.4, S 2.3.1, S 2.3.2) 

 Die definitive Interessensabwägung erfolgte auf Ebene Zonenplan. In der Zonenpla-
nung sind die Konflikte mit FFF weitestgehend ausgeräumt. Nur zwei Einzonungen 
erfolgen auf FFF: 

 - Wohngebiet Sonnental, 1. Bauabschnitt 
   Das Areal ist unter Voraussetzung des Bedarfsnachweises seitens des Kantons  
   gutgeheissen (vgl. Anhang 3, Kapazitätsnachweis). 

 - Eine sehr geringe Teilfläche der GI-Zone Glatthalde. 
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4. Kantonaler Richtplan 
 
Siedlung 
 
Leitsätze: 
- Zentren stärken 
- Siedlungsentwicklung nach innen lenken, verdichten und Siedlungsqualität erhö-

hen 
- Siedlungsentwicklung auf den öffentlichen Verkehr ausrichten 
- Den Charakter des ländlichen Raums bewahren 

 
 Relevante Objektblätter: 

 
 Nutzungsreserven in Bahnhofgebieten (IV 13) 

- Das Bahnhofgebiet Flawil ist von kantonaler Bedeutung 
 
Öffentliche Bauten und Anlagen (IV 31) 
- Das Spital Flawil stellt mit dem Kantonsspital St. Gallen und dem Spital Rorschach 

die medizinische Versorgung für die Region 1 des Kantons sicher. 
 
Weiler (IV 32) 
- Die Weiler Grobenentschwil und Raaschberg sind bereits als Weiler im rechtsgül-

tigen Zonenplan enthalten und werden als Weilergebiet festgelegt. 
 
 
 Verkehr 

 
Leitsätze: 
- Verkehrsangebot auf erwünschte Siedlungsentwicklung ausrichten 
- Verbindungen unter den kantonalen und zu den ausserkantonalen Zentren 

verbessern 
- Verkehrsmittel wesensgerecht einsetzen 

 
 Relevante Objektblätter: 

 
Anschlussgleise (VI 35) 
- Anschlussgleise prüfen 

- Burgauerfeld (Nr. 57), die heutige Verladestelle soll erhalten bleiben 
- Der Richtplan sieht langfristig die Erweiterung des Gewerbe-Industriegebietes 

Burgauerfeld zur Nutzung des Anschlussgleises vor (vgl. Massnahmen Nr. S 2.3.2, 
S 3.2.7). 

- Alternativen zu Anschlussgleisen prüfen 
- Meiersegg (Nr. 52) 
- Waldau (Nr. 54) 
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 Natur und Landschaft 
 
Leitsätze: 
- Naturnahe Lebensräume erhalten und vernetzen 
- Naturlandschaften erhalten 
- Vielfalt des Landschaftsraums erhalten und fördern 
 
- Die Sicherung der Vernetzung naturnaher Lebensräume ist auf Richtplanebene mit 

der Ausweisung von Kerngebieten und Korridoren erfolgt (vgl. Massnahmen Nr. L 
1.3ff). 

 
 Relevante Objektblätter: 

 
Fruchtfolgeflächen (V 11) 
- Die Fruchtfolgeflächen im Bereich Sonnental, oberer und mittlerer Botsberg wer-

den mittel- bis langfristig zur Siedlungsentwicklung benötigt. 
- Im Bereich Sonnental liegt, bei Vereinbarkeit mit den Anliegen und Zielen der 

Raumplanung, eine schriftliche Zusicherung der Regierung vor. 
 
 Vorranggebiete (V 31) 

- Flachmoore von nationaler Bedeutung 
- Girenmoos (Objekt-Nr. 238) 

- Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung 
- Stauweiher Glatt, Buchholz (Objekt-Nr. SG525) 
- Kiesgruben Burgauerfeld (Wanderbiotop) (Objekt-Nr. SG 527) 
- Wissbachschlucht (Objekt-Nr. AR118) 

- Amphibienlaichgebiete von regionaler Bedeutung 
- Girenmoos (Objekt-Nr. 3171) 
- Büchi-Weiher (Objekt-Nr. 2944) 
- Botsberger-Riet (Objekt-Nr. 3716) 

- Trockenwiesen und –weiden von regionaler Bedeutung 
- Sonnental (Objekt-Nr. 741) 

- Lebensräume bedrohter Arten (Schon- und Kerngebiete) 
- Oberes Glatt- und Wissbachtal 
- Unteres Glatt-Tal 

- Lebensräume Auen von regionaler Bedeutung 
- Glatt-Tobel Tobelmüli 

- Landschaftsschutzgebiete 
- Glatt-Tal 

- Geotope von regionaler Bedeutung 
- Wissbachschlucht «Egg» (Objekt-Nr. 79) 
- Urstromtal «Girenmoos-Unterrindal» (Abschnitte Girenmoos -  
  Objekt-Nr. 80.3 und Botsberger Riet-Oberrindal - Objekt-Nr. 80.2) 
- Fluvialkomplex «Glatt-Tal» (Abschnitte Rüti-Ruine Helfenberg -  
  Objekt-Nr. 285.2 und Oberglatt-Niederglatt - Objekt-Nr. 285.2) 
 

- Die Vorgaben sind gesamthaft in Schutzplan und revidierter Schutzverordnung 
umgesetzt (vgl. Massnahmen S5 und Vernehmlassungsunterlagen). 
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 Versorgung und Entsorgung 
 
Leitsätze: 
- Natürliche Ressourcen schonend nutzen 
- Bestehende Umweltbelastungen abbauen 

 
 Relevante Objektblätter: 

 
 Wasserversorgungsanlagen (VII 32) 

- Schwerpunktvorhaben Leitbild Wasserversorgung 
- Die Gemeinde verfolgt die Erhöhung der gemeindeübergreifenden Durchlässigkeit 

der Wasserversorgungsnetze an (vgl. Massnahme I 3.1). 
 
Kehrichtverbrennungsanlagen (VII 62) 
- Flawil liegt im Einzugsgebiet der KVA Bazenheid 

 
 Deponien (VII 62) 

- Standortsicherung für Deponien 
- Burgauerfeld (Reaktor- und Reststoffdeponie, bestehend) 
- Burgau (Inertstoffdeponie, bestehend) 
- Burgauerfeld (Standort für Erhaltung Recyclingbetrieb) 

 
 
 Energie 

 
Leitsätze: 
- Grundversorgung zu vergleichbaren Bedingungen in allen Kantonsteilen gewähr-

leisten 
- Bestehende Umweltbelastungen abbauen 

 
 
 
5. Energiegesetz des Kantons St. Gallen (Stand 1. Januar 2010) 

Das Energiegesetz bezweckt die Umsetzung einer nachhaltigen Energiepolitik. Mit 
Vollzugsbeginn 1. Januar 2010 sind aktuell die III. Nachträge des Energiegesetzes 
(EnG sGS 741.1) und der Energieverordnung (EnV sGS 741.11) zu berücksichtigen. 
Diese Nachträge sind auf die zeitgemässen Anforderungen energetischer Fragen 
ausgerichtet.  

 
Zweck 
Dieses Gesetz bezweckt die Umsetzung einer nachhaltigen Energiepolitik durch: 
- Förderung einer ausreichenden, wirtschaftlichen, umweltschonenden und sicheren 

Energieversorgung; 
- Sparen von Energie; 
- eine rationelle und umweltschonende Verwendung von Energie; 
- Verminderung der Abhängigkeit von einzelnen Energieträgern; 
- Regelung des Vollzugs der eidgenössischen Energiegesetzgebung. 

 Erneuerbare Energie wird besonders gefördert. 
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 Erhebungen 
Staat und politische Gemeinde können zu Planungszwecken und im Rahmen von 
Förderungsprogrammen Erhebungen über den Energieverbrauch durchführen. 
 
Förderung weitergehende Massnahmen 
Staat und politische Gemeinden treffen im eigenen Bereich weitergehende Mass-
nahmen. Die Regierung kann Weisungen erlassen. 
 
Beteiligungen und Mitgliedschaften 
Der Staat kann sich an der Finanzierung von juristischen Personen und Organisati-
onen, die sich für eine sparsame und rationelle Energieverwendung einsetzen, 
beteiligen und deren Mitglied werden. 
 
Beiträge 
Der Staat kann Beiträge leisten an: 
- Erforschung und Erprobung erneuerbarer Energie; 
- Entwicklung von Energiesparmassnahmen. 

 
 Anschluss an Energieanlagen 

Die politische Gemeinde kann in Überbauungs- und Gestaltungsplänen für um-
grenzte Gebiete den Anschluss von Bauten und Anlagen an Energieanlagen vor-
schreiben, wenn diese einer rationellen und umweltschonenden Energieproduktion 
gerecht werden. 
Sie kann für bestehende Bauten und Anlagen den Anschluss vorschreiben, wenn 
erhebliche Umbauten, insbesondere von Heizungsanlagen, vorgenommen werden. 
Sie ordnet Voraussetzungen und Kostenverteilung des Anschlusses durch Regle-
mente oder im Überbauungs- oder Gestaltungsplan, soweit die Beteiligten sich nicht 
durch privatrechtliche Vereinbarung einigen. Diese bedarf der Genehmigung des 
Rates. 

 
 Gemeinsame Energieanlagen 

Die politische Gemeinde kann bei der Neuüberbauung umgrenzter Gebiete im 
Überbauungs- oder Gestaltungsplan die Errichtung gemeinsamer Energieanlagen 
vorschreiben, wenn diese einer rationellen und umweltschonenden Energieproduk-
tion gerecht werden. 

 
 
6. Schutzverordnung Glatt-Wissenbach 

Das Schutzgebiet Glatt-Wissenbach ist mit Genehmigung vom 25. September 2009 
in die Planungsinstrumente eingeflossen. Konflikte mit der Schutzverordnung ent-
stehen nicht. Die von der Schutzverordnung überlagerte, landwirtschaftlich genutzte 
Fläche im Tüfental wird dem Grüngebiet Schutz zugewiesen (vgl. Massnahme L 
1.1.1). Der Geltungsbereich der Schutzverordnung ist als Hinweis sowohl in den 
Richtplan als auch in die Schutzverordnung aufgenommen. Schutzgebiete, welche 
durch die Schutzverordnung Glatt-Wissenbach überlagert sind, werden auf Empfeh-
lung des kantonalen Vertreters nicht in den Schutzplan übernommen. Ein Hinweis 
auf die Schutzverordnung ist jeweils in die betreffenden Objektblätter der Richtpla-
nung aufgenommen (vgl. Massnahme L 1.4). 
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7. Waldentwicklungsplan Columban 
In Abstimmung mit dem ökologischen Vernetzungsprojekt und der Schutzverord-
nung Glatt-Wissenbach sind die Waldflächen mit Vorrang Naturschutz in den Richt-
plan aufgenommen. Konflikte mit dem Waldentwicklungsplan entstehen nicht. Ein 
Hinweis auf relevante Massnahmen aus dem Waldentwicklungsplan ist jeweils in die 
betreffenden Objektblätter der Richtplanung aufgenommen. 

 
 
8. Agglomeration 

 
Die Gemeinde Flawil ist Bestandteil von der Agglomeration St. Gallen / Arbon-
Rorschach.  
 
Flawil zählt neben Teufen, Speicher, Wittenbach und Rheineck zu den Orten mit lo-
kaler Zentrumsfunktion. Diese Definition basiert auf den fünf folgenden Kriterien: 
- Überörtliche Bedeutung als Wohnstandort 
- Örtliches Angebot an Gütern des täglichen Bedarfs 
- Örtliches Angebot an Arbeitsplätzen (Gewerbe) 
- Gute ÖV-Anbindung ans Agglomerationszentrum und/oder an ein Nebenzentrum 
- Mittlere Siedlungsdichte 

 
 
9. Regionalplanung 

 
Vernetzungsprojekt Region Wil, März 2005 
Die Interkantonale Regionalplanungsgruppe Wil - Hinterthurgau (IRPG) hat ein öko-
logisches Vernetzungsprojekt für die gesamte Region erarbeiten lassen. Das Er-
gebnis lässt die beteiligten Gemeinden über eine regional abgestimmte Grundlage 
zur Landschaftsentwicklung verfügen. Die Aussagen sind auf Richtplanebene im 
Sachbereich Natur und Landschaft umgesetzt und als zusätzliche ökologische 
Schutzgebiete festgelegt (vgl. Massnahmen Nr. L 1.3ff). 
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